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Gesetz 
über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und 

die Erholungin der freien Natur 
(Bayerisches Naturschutzgesetz - BayNatSchG) 

Vom 23. Februar 2011 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt ge
macht wird: 
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Teilt 

Allgemeine Vorschriften 

Art. 1 

Allgemeine Verpflichtung zum Schutz der Natur 
(abweichend von § 2 Abs. 4 BNatSchG) 

INaturschutz ist verpflichtende Aufgabe für Staat 
und Gesellschaft sowie für jeden einzelnen Bürger 
und für jede einzelne Bürgerin. 2Staat, Gemeinden, 
Landkreise, Bezirke und sonstige juristische Personen 
des öffentlichen Rechts sind verpflichtet, ihre Grund
stücke im Sinn der Ziele und Grundsätze des Natur
schutzes und der Landschaftspflege zu bewirtschaften. 
3Die jeweilige Zweckbestimmung eines Grundstücks 
bleibt unberührt. 4Ökologisch besonders wertvolle 
Grundstücke im Eigentum von Staat, Gemeinden, 
Landkreisen, Bezirken und sonstigen juristischen Per
sonen des öffentlichen Rechts dienen vorrangig. den 
Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 
5Bei Überlassung von ökologisch besonders wertvol
len Grundstücken an Dritte ist die Beachtung der Ver
pflichtung nach Satz 4 sicherzustellen. 

Art. 2 

Alpenschutz 
(abweichend von § 1 Abs. 2 bis 6 BNatSchG) 

IDie bayerischen Alpen sind mit ihrer natürlichen 
Vielfalt an wild lebenden Tier- und Pflanzenarten 

einschließlich ihrer Lebensräume als Landschaft von 
einzigartiger Schönheit in ihren Naturräumen von he
rausragender Bedeutung zu erhalten. 2Der Freistaat 
Bayern kommt dieser Verpflichtung auch durch den 
Vollzug verbindlicher internationaler Vereinbarun
gen, insbesondere der Alpenkonvention, nach. 

Art. 3 

Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
(abweichend von § 5 BNatSchG) 

(1) Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege ist die besondere Bedeutung einer 
natur- und landschaftsverträglichen Land-, Forst- und 
Fischereiwirtschaft für die Erhaltung der Kultur- und 
Erholungslandschaft zu berücksichtigen. 

(2) IDie Land- und Fischereiwirtschaft hat im Rah
men der guten fachlichen Praxis die Anforderungen 
der für sie geltenden Vorschriften, des § 17 Abs. 2 des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG). der sons
tigen Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) und dieses Gesetzes zu beachten. 2Die 
Forstwirtschaft hat die Vorschriften des Waldgesetzes 
für Bayern und die sonstigen für sie geltenden Rege
lungen zu beachten. 

(3) lAuf erosionsgefährdeten Hängen, in Über
schwemmungsgebieten, auf Standorten mit hohem 
Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten soll 
Grünland erhalten bleiben. 2Dazu sollen vorrangig 
vertragliche Vereinbarungen und Förderprogramme 
gelmtzt werden. 3§ 17 Abs. 8 BNatSchG gilt entspre
chend. 

Teil 2 

Landschaitsplanung, Landschaftspflege 
und allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft 

Art. 4 

Landschaftsplanung 
(Art. 4 Abs. 2 Satz 2 

abweichend von § 11 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG) 

(1) Die überörtlichen raumbedeutsamen Erforder
nisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden 

1. im Landschaftsprogramm als Teil des Landesent
wicklungsprogramms, 

2. in Landschaftsrahmenplänen als Teile der Regio
nalplänedargestellt. 

(2) ILandschaftspläne sind Bestandteile der Flä
chennutzungspläne und Grünordnungspläne Be
standteile der Bebauungspläne. 2Grünordnungsplä-



84 Bayerisches Gesetz- und Verordnungs blatt Nr. 4/2011 

ne sind von der Gemeinde aufzustellen, sobald und 
soweit dies aus Gründen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege erforderlich ist; sie können dabei 
auf Teile des Bebauungsplans beschränkt werden. 

(3) lIst ein Bauleitplan nicht erforderlich, gelten für 
das Verfahren zur Aufstellung von Landschafts- und 
Grünordnungsplänen sowie für die Genehmigung 
die Vorschriften für Bauleitpläne entsprechend. 2Der 
Landschaftsplan hat in diesem Fall die Rechtswirkung 
eines Flächennutzungsplans, der Grünordnungsplan 
die eines Bebauungsplans. 

Art. 5 

Durchführung der Landschaftspflege; Beratung 
(Art. 5 Abs. 2 abweichend von § 3 Abs. 4 BNatSchG) 

(1) lZur Verwirklichung der Ziele des Naturschut
zes und der Landschaftspflege, insbesondere zum 
Erhalt der biologischen Vielfalt, können die unteren 
und höheren Naturschutzbehörden auf der Grundla
ge des Bayerischen Landschaftspflegekonzepts, des 
Arten- und Biotopschutzprogramms sowie der Bay
erischen Biodiversitätsstrategie landschaftspflegeri
sche und -gestalterische Maßnahmen durchführen. 
2Zur Umsetzung der Maßnahmen sollen die Formen 
der kooperativen Zusammenarbeit, insbesondere Ver
tragsnaturschutz- und Landschaftspflegeprogramme 
der obersten Naturschutzbehörde, genutzt werden. 
3Auch andere Behörden und öffentliche Stellen kön
nen durch vertragliche Vereinbarungen und Förder
programme zur Verwirklichung der Ziele des Natur
schutzes und der Landschaftspflege beitragen. 

(2) IMit der Ausführung der Maßnahmen nach 
Abs. 1 sollen nach Möglichkeit land- und forstwirt
schaftliche Betriebe, Zusammenschlüsse solcher Be
triebe, die sich zum Zweck der gemeinschaftlichen 
Bodenbewirtschaftung bilden, und Selbsthilfeeinrich
tungen der Land- und Forstwirtschaft beauftragt wer
den. 2Die Ausführung kann auch Vereinen übertragen 
werden, in denen kommunale Gebietskörperschaften, 
Landwirte und anerkannte Naturschutzverbände sich 
gleichberechtigt für den Naturschutz und die Land
schaftspflege einsetzen (Landschaftspflegeverbände ). 
3Die unteren Naturschutzbehörden können ferner 
öffentlich-rechtliche Körperschaften, Träger von Na
turparken sowie Vereine und Verbände, die sich sat
zungsgemäß dem Naturschutz, der Landschaftspflege 
oder den Angelegenheiten der Erholung in der freien 
Natur widmen, beauftragen. 4Die Beauftragung er
folgt nur mit Einverständnis der Beauftragten. 5Ho
heitliche Befugnisse können dadurch nicht übertra
gen werden. 

(3) IZU den Aufgaben der staatlichen Behörden 
gehört im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Beratung 
über die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege. Die Beratung soll dazu beitra
gen, dass die Ziele des Naturschutzes und der Land
schaftspflege auch ohne hoheitliche Maßnahmen ver
wirklicht werden können. 

Art. 6 

Wegebau im Alpengebiet; genehmigungsfreie 
Eingriffe; Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 

(Art. 6 Abs. 1 bis 3 abweichend von § 17 Abs. 3 BNatSchG; 
Art. 6 Abs. 4 abweichend von § 14 Abs. 2 BNatSchG; 
Art. 6 Abs. 5 abweichend von § 14 Abs. 3 BNatSchG) 

(1) 11m Alpengebiet im Sinn der Verordnung 
über das Landesentwicklungsprogramm Bayern 
ist die Errichtung oder wesentliche Änderung von 
Straßen und befahrbaren Wegen, die keiner öffent
lich-rechtlichen Gestattung bedarf, mindestens drei 
Monate vorher der unteren Naturschutzbehörde an
zuzeigen. 2Anordnungen nach § 15 BNatSchG sind nur 
innerhalb von drei Monaten nach der Anzeige zulässig. 

(2) lEin Eingriff, der nicht von einer Behörde 
durchgeführt wird und der keiner behördlichen Zu
lassung oder Anzeige nach anderen Rechtsvorschrif
ten bedarf, kann untersagt werden, wenn erhebli
che Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
vermeidbar oder unvermeidbare erhebliche Beein
trächtigungen nicht im erforderliChen Maß auszu
gleichen oder zu ersetzen sind und die Belange des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege bei Abwä
gung aller Anforderungen an Natur und Landschaft 
im Rang vorgehen. 2Die Durchführung des Eingriffs 
kann vorläufig eingestellt werden, wenn erhebliche 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 3Es können die 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands oder, 
soweit diese nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
möglich ist, Maßnahmen nach § 15 BNatSchG ange
ordnet werden. 

(3) Auf schriftlichen Antrag des Verursachers ei
nes Eingriffs wird ein Genehmigungsverfahren nach 
§ 17 Abs. 3 BNatSchG durchgeführt. 

(4) IDie land-, forst- und fischereiwirtschaftliche 
Bodennutzung ist ordnungsgemäß und nicht als Ein
griff anzusehen, soweit dabei die Ziele des Natur
schutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt 
werden. 2Die den in Art. 3 Abs. 2 genannten Anforde
rungen sowie den Regeln der guten fachlichen Praxis, 
die sich aus dem Recht der Land-, Forst- und Fische
reiwirtschaft und § 17 Abs. 2 BBodSchG ergeben, ent
sprechende land-, forst- und fischereiwirtschaftliche 
Bodennutzung widerspricht in der Regel nicht den in 
Satz 1 genannten Zielen. 3 Als ordnungsgemäß gilt die 
nach dem Waldgesetz für Bayern zulässige und vorge
schriebene Waldbewirtschaftung. 

(5) Nicht als Eingriff gilt die Wiederaufnahme ei
ner land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Boden
nutzung, wenn sie zeitweise eingeschränkt oder un
terbrochen war 

1. auf Grund vertraglicher Vereinbarungen oder auf. 
Grund der Teilnahme an öffentlichen Program
men zur Bewirtschaftungs beschränkung und 
wenn die Wiederaufnahme innerhalb von fünf
zehn Jahren nach Auslaufen der Einschränkung 
oder Unterbrechung erfolgt, 
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2. auf Grund der Durchführung von vorgezogenen 
Kompensationsmaßnahmen, die vorgezogene 
Maßnahme aber nicht für eine Kompensation in 
Anspruch genommen wird. 

Art. 7 

Ersatzzahlungen 

'Ersatzzahlungenim Sinn des § 15 Abs. 6 
BNatSchG sind an den Bayerischen Naturschutzfonds 
zu entrichten und von diesem im Bereich der vom Ein
griff räumlich betroffenen unteren Naturschutzbehör
de nach deren näherer Bestimmung· für Maßnahmen 
des Naturschutzes und der. Landschaftspflege zu ver
wenden. 2EineVerwendung in anderen Bereichen ist 
möglich, wenn .die betroffenen unteren Naturschutz
behörden ihr Einvernehmen erteilt haben oder nach 
Bestimmung der obersten Naturschutzbehörde, sofern 
Mittel nach zwei Jahren nicht für konkrete Maßnah
men verwendet worden sind. 

Art. 8 

Kompensationsmaßnahmen 
(Art. 8 Abs. 1 Satz 2 

abweichend von§ 14 Abs. 3BNatSchG; 
Art. 8Abs.3 abweichend von § 15Abs. 7 BNatSchG) 

(1) 'Die untere Naturschutzbehörde bestätigt 
im Benehm.en mit der betroffenen Fachbehörde die 
grundsätzliche Eignung der Fläche und der vorge
sehenen vorgezogenen· Ausgleichs- und Ersatzmaß
nahmen nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, 2Die Wie
derherstellung des Ausgangszustands bleibt bis zur 
Entscheidung durch die nach § 17 Abs. 1 BNatSchG 
zuständige Behörde möglich. 

(2)Die Staatsregierung wird ermächtigt, Rege
lungen zur Bevorratung von vorgezogenen Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen, insbesondere die 
Erfassung, Bewertung oder Buchung vorgezogener 
Ausgleichs- und Ersatzrnaßnahmen, deren Geneh
migungsbedürftigkeit und Handelbarkeit sowie 
den Übergang der Verantwortung nach § 15 Abs. 4 
BNatSchG auf Dritte, die vorgezogene Ausgleichs
und. Ersatzrriaßnahmen durchführen, durch Rechts
verordnung zu treffen. 

(3) Die Staatsregierung wird ermächtigt, das Na
here zur Kompensation von Eingriffen durch Rechts
verordnung zu regeln, insbesondere 

1. zu Inhalt, Artund Umfang von Ausgleichsc und 
Ersatzrnaßnahmen einschließlich Maßnahmen 
zur Entsiegelung, zur Wiedervernetzung von Le
bensräumen . und· zur Bewirtschaftung und Pflege 
sowie zur Festlegung. diesbezüglicher Standards, 
ins besondere für vergleichbare Eingriffsarten, 

2. die Höhe der Ersatzzahlung und das Verfahren zu 
ihrer Erhebung. 

Art. 9 

Kompensationsverzeichnis 
(Art. 9 Satz 4 abweichend von § 17 Abs. 6 BNatSchG) 

'Die für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen fest
gesetzten Flächen sowie Flächen im Sinn des § 16 
Abs. 1 BNatSchG werden im Kompensationsverzeich
nis als Teil des Ökoflächenkatasters erfasst. 2Hierzu 
übermitteln die nach § 17 Abs. 1 BNatSchG zustän
digen Behörden dem Landesamt für Umwelt recht
zeitig die für die Erfassung und Kontrolle der Flächen 
erforderlichen Angaben in aufbereitbarer Form. 3Die 
unteren Naturschutzbehörden übermitteln in den 
Fällen des Art. 7 und des § 16 Abs. 1 BNatSchG die 
erforderlichen Angaben. 4Die Gemeindenübermit~ 
teIn die erforderlichen Angaben, wenn Flächen oder 
Maßnahmen zum Ausgleich im Sinn des § 1a Abs. 3 
des Baugesetzbuchs in einem gesonderten Bebau
ungsplan festgesetzt sind oder Ma.ßnahmen auf von 
der Gemeinde bereitgestellten Flächen durchgeführt 
werden. 

Art. 10 

Pisten 

(1) 'Das erstmalige dauerhafte Herrichten eines 
durch eine mechanische Aufstiegshilfe erschlossenen 
Geländes zum Zweckdes Abfahrens mit Ski, Skibobs 
oder Rodeln (Skipiste) oder mit anderen Sportgeräten 
und seine wesentliche Änderung oder Erweiterung 
bedurfen der Erlaubnis. 2Die Erlaubnispflicht für Ski
pisten tritt ab den in Abs. 2 genannten Schwellenwer
ten ein. 3 In der Erlaubnis ist über die Zulässigkeit von 
zugehörigen Einrichtungen mit zu entscheiden. 4Die 
Entscheidung über die Erlaubnis ersetzt die Entschei
dung über eine nach anderen Vorschriften erforder
liche behördliche Gestattung; die Entscheidung wird 
im Einvernehmen.mitder·für die andere Gestattung 
zuständigen Behörde getroffen. 5Die Erlaubnis darf 
nur erteilt werden, wenn dem Vorhaben. keine Be
lange des Allgemeinwohls entgegenstehen und die 
Anforderungen. des § 15 BNatSchG erfüllt sind; er
setzt die Erlaubnis eine andere behördliche Gestat
tung, darf sie unbeschadet des Halbsatzes 1 nur er~ 
teilt werden, wenn das Vorhaben den in dem anderen 
behördlichen Gestattungsverfahren zu prüfenden öf
fentlich-rechtlichen Vorschriften nicht widerspricht. 
6Die Erlaubnis kann mit Bedingungen und Auflagen 
versehen sowie befristet werden. 

(2) 'Betrifft das Vorhaben eine Skipiste von mehr 
als 10 ha, in Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeu
tung oder in Europäischen Vogelschutzgebieten, in 
Nationalparken, Naturschutzgebieten oder Biotopen 
im Sinn des § 30 Abs. 2 BNatSchG von mehr als 5 ha 
Fläche oder soll es ganz oder zu wesentlichen. Teilen 
in einer Höhe von über 1800. m üNN .verwirklicht 
werden, ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
Maßgabe des·.Fünften Teils Abschnitt m des Bayeri
sehen Verwaltungsverfahrensg.esetzes (BayVwVfG) 
durchzuführen. 2Bei einer· Änderung oder Erweitee 
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rung von Skipisten ist eine Umweltverträglichkeits
prüfung durchzuführen, wenn 

1. der. durch die Erweiterung hinzukommende Teil 
für sich betrachtet oder 

Art. 13 

Nationalparke 

Nationalparke sollen ergänzend zu § 24 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG eine Mindestfläche von 10 000 ha 

2. das durch die Änderung oder Erweiterung ent- haben. 
stehende Vorhaben bei einheitlicher Betrachtung 
erstmals die in Satz 1 genannten Schwellenwerte 
erfüllt. 

31m Fall des Satzes2 Nr. 2 ist dem geänderten oder er
weiterten Vorhaben derjenige Teil des Bestands nicht 
mehr zuzurechnen, der früher als zwei Jahre vorEin
gang des Antrags auf Zulassung des Änderungs-oder 
Erweiterungsvorhabens bei der zuständigen Behörde 
inBetrieb genommen worden ist. 

Art.ll 

Zuständigkeit für die Eingriffsregelung 

(1) Die nach § 17 Abs. 1 BNatSchG für Natur
schutz und Landschaftspflege zuständige Behörde ist 
die Naturschutzbehörde der vergleichbaren Verwal
tungsstufe. 

(2) Die Beurteilung einer land-, forst- oder fische
reiwirtschaftlichen Bodennutzung als Eingriff in Na~ 
tur und Landschaft bedarf des Einverilehmens. milder 
jeweiligen Fachbehörde der vergleichbaren Verwal
tungsstufe. 

Teil 3 

Schutz von Flächen 
und einzelnen Bestandteilen der Natur 

Art. 12 

Form der Schutz erklärung 

(1) lDie UnterschutzsteIlung von Teilen.von Natur 
und Landschaft nach § 20 Abs .. 2 Nm. 1,2,4,6 und 7 
BNatSchG erfolgt durch Rechtsverördnung, sofern in 
diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 2Die Un
terschutzstellung eines Gebiets als Nationalparknach 
§ 24 Abs. 1 BNatSchG bedarf hinsichtlich der Erklä
rung, des Gebietsumfangs und des Schutzzwetks der 
Zustimmung des Landtags. 

(2) Die Erklärung zum Biosphärenreservat und 
zum Naturpark erfolgt durch Allgemeinverfügung. 

(3) Auch ohne Erlass einer Rechtsverordnung 
kann durch Einzelanordnung verboten werden, Ge
genstände, die die Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 
BNatSchG oder des§ 29 Abs. J BNatSchG erfüllen, 
zu beseitigen, zu zerstören,. zu beschädigen oder zu 
verändern. 

Art. 14 

Biosphärenreservate 
(abweichend von § 25 BNatSchG) 

(1) lDie oberste Naturschutzbehörde kanngroßflä
chige, repräsentative Ausschnitte von Kulturlandschaf
ten nach Anerkennung durch die Organisation der 
Vereinten. Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur zu Biospharenreservaten erklären. 2Biosphären
reservate dienen in beispielhafter Weise insbesondere 

1. dem Schutz, der Pflege und der Entwicklung von 
Kulturlandschaften und deren Biotop- und Arten
vielfalt, 

2. der Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschafts
weise, die den Ansprüchen von Mensch und Na
tur gleichermaßen gerecht wird, 

3. der Bildung für nachhaltige. Entwicklung, der na
turkundlichen Bildung ·und dem· Naturerlebnis, 
der Beobachtung von Natur und Landschaft sowie 
der Forschung. 

(2) Biosphärenreservate sollen entsprechend dem 
Einfluss menschlicher Tätigkeitin Kern-, Pflege- und 
Entwicklungszonen gegliedertwerden. 

(3) Biosphärenreservate können auch als Biosphä
rengebiete oder Biosphärenregionen bezeichnet wer
den. 

Art. 15 

Naturparke 
(abweichend von §. 27 BNatSchG) 

(1) Großräumige, der naturräumlichen Gliede
rung entsprechende Gebiete von in der Regel niindes
tens 20 000 ha Fläche, die 

1. überwiegend als Landschaftsschutzgebiete oder 
Naturschutzgebiete festgesetzt sind, 

2. sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzun
gen für umweltverträgliche ErholungsfQrmen be
sonders eignen, 

3. der Erhaltung, EntwicklungoderWiederher
stellung .einer durch vielfältige Nutzungsformen 
geprägten Landschaft und ihrer Arten- und Bio
topvielfalt dienen und in denen zu diesem Zweck 
eine dauerhaftumweltgerechte Landnutzung an
gestrebt wird, 
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4. besonders dazu geeignet sind, eine nachhaltige 
Regionalentwicklung zu fördern und 

5. durch einen Träger entsprechend ihrem Natur
schutz- und Erholungszweck entwickelt und ge
pflegt werden, 

können von der obersten Naturschutzbehörde zu Na
turparken erklärt werden. 

(2) Naturparkverordnungen der obersten Natur
schutzbehörde gelten hinsichtlich der Festsetzung 
von Schutzzonen mit Verboten als Rechtsverordnun
gen über Landschaftsschutzgebiete weiter. 

Art. 16 

Schutz bestimmter Landschaftsbestandteile 

(1) IEs ist verboten, in der freien Natur 

1. Hecken, lebende Zäune, Feldgehölze oder -gebü
sche einschließlich Ufergehölze oder -gebüsche 
zu roden, abzuschneiden, zu fällen oder auf sons
tige Weise erheblich zu beeinträchtigen, 

2. Höhlen, ölwlogisch oder geomorphologisch be
deutsame Dolinen, Toteislöcher, aufgelassene 
künstliche unterirdische Hohlräume, Trocken
rnauern, Lesesteinwälle sowie Tümpel und Klein
gewässer zu beseitigen oder erheblich zu beein
trächtigen. 

2Das Verbot nach Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für 

1. die ordnungsgemäße Nutzung und Pflege im Zeit
raum vom 1. Oktober bis 28. Februar, die den Be
stand erhält, 

2. schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseiti
gung des Zuwachses, 

3. Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Ver
kehrssicherheit öffentlicher Verkehrswege oder 
der. öffentlich-rechtlichen Verpflichtung zur Un
terhaltung der Gewässer erforderlich sind. 

(2) § 17 Abs. 8 und § 30 Abs. 3 BNatSchG sowie 
Art. 23 Abs. 3 gelten entsprechend. 

Art. 17 

Schutz von Kennzeichnungen; Registrierung 

(1) Die Schutzbegriffe "Naturschutzgebiet", 
"Nationalpark", "Nationale Naturmonumente" , 
"Naturdenkmal", "geschützter Landschaftsbe
standteil" , "Landschaftsschutzgebiet" , "Natur
park", "Biosphäremeservat" , "Biosphärengebiet " 
und "Biosphäremegion" dürfen nur für die nach 
den Bestimmungen dieses Teils ausgewiesenen 

bzw. erklärten Gebiete und Gegenstände verwen
det werden. 

(2) IDie nach diesem Teil geschützten Flächen 
und einzelnen Bestandteile der Natur sind in Ver
zeichnisse einzutragen; dies gilt nicht für den Schutz 
bestimmter Landschaftsbestandteile nach Art. 16. 2Die 
Verzeichnisse für Naturschutzgebiete, Nationalparke, 
Nationale Naturmonumente, Landschaftsschutzge
biete, Naturparke, Biosphäremeservate, Biosphären
gebiete und Biosphäremegionen werden beim Lan
desamt für Umwelt, die sonstigen Verzeichnisse bei 
den unteren Naturschutzbehörden geführt. 

Art. 18 

Vollzug von Schutzverordnungen 

(1) Eine auf Grund einer Schutzverordnung 
erforderliche behördliche Gestattung wird durch 
eine nach anderen Vorschriften erforderliche be
hördliche Gestattung ersetzt; diese Gestattung darf 
nur erteilt werden, wenn die Voraussetzungen für die 
Erteilung der nach der Schutzverordnung erforder
lichen Gestattung vorliegen und die nach Natur
schutzrecht zuständige Behörde ihr Einvernehmen 
erklärt. 

(2) Werden Veränderungen oder Störungen von 
geschützten oder von einstweilig sichergestellten 
Gebieten oder Gegenständen oder von geplanten 
Naturschutzgebieten im Sinn des Art. 54 Abs. 3 im 
Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
begonnen oder durchgeführt, sind die Vorschriften 
des § 17 Abs. 8 BNatSchG entsprechend ahzuwen
den. 

Art. 19 

Arten- und Biotopschutzprogramm 

IFachliche Grundlage für die Auswahl der Be
standteile des Biotopverbunds nach § 21 Abs. 3 
BNatSchG ist insbesondere das Arten- und Biotop
schutzprogramm. 2Es enthält 

1. die Darstellung und Bewertung der unter dem 
Gesichtspunkt des Arten- und Biotopschutzes be
deutsamen Populationen, Lebensgemeinschaften 
und Biotope wild lebender Tier- und Pflanzenar
ten, insbesondere der in ihrem Bestand gefährde
ten Arten und Lebensräume, 

2. die zu deren Schutz, Pflege und Entwicklung er
forderlichen Ziele und Maßnahmen sowie Wege 
zu ihrerVerwirklichung. 

3Das Arten- und Biotopschutzprogramm unterliegt 
als Fachkonzept der ständigen Fortentwicklung. 4Die 
Verwirklichung der Ziele und Maßnahmen des Arten
und Biotopschutzprogramms erfolgt insbesondere in 
Biotopverbundprojekten. 
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Teil 4 

Schutz des Europäischen ökologischen Netzes 
"Natura 2 000" , gesetzlicher Schutz von Biotopen 

Art. 20 

Auswahl von Natura 2 OOO-Gebieten 
und Festlegung von Vogelschutzgebieten; 

besonderer Schutz der Gebiete 
(Art. 20 Abs. 2 abweichend von § 32 Abs. 4 

BNatSchG) 

(1) lDie Staatsregierung wählt die Natura 2000-Ge
biete unter Beteiligung der Betroffenen aus. 2Die 
oberste Naturschutzbehörde wird ennächtigt, die Eu
ropäischen Vogelschutzgebiete sowie die Gebietsbe
grenzungen und die Erhaltungsziele dieser Gebiete 
durch Rechtsverordnung festzulegen; die Rechtsver
ordnung ergeht im Einvernehmen mit den Staatsmi
nisterien des 1nnern sowie für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten. 

(2) Die Unterschutzstellung nach § 32 Abs. 4 
BNatSchG kann auch dann unterbleiben, wenn Maß
nahmen auf Grund von Förderprogrammen einen 
gleichwertigen Schutz gewährleisten. 

Auf 

Art. 21 

Gentechnisch veränderte Organismen 
(abweichend von § 35 BNatSchG) 

1. Freistzungen gentechnisch veränderter Organis
men im Sinn des § 3 NI. 5 des Gentechnikgesetzes 
und 

2. die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nut
zung von rechtmäßig in Verkehr gebrachten Pro
dukten, die gentechnisch veränderte Organismen 
enthalten oder aus solchen bestehen, sowie den 
sonstigen, insbesondere auch nicht erwerbswirt
schaftlichen, Umgang mit solchen Produkten, 
der in seinen Auswirkungen den vorgenannten 
Handlungen vergleichbar ist, innerhalb eines 
Natura 2000-Gebiets und eines Umgriffs von 
1 000 m um das Gebiet 

sind § 34 Abs. 1 und 2 BNatSchG entsprechend anzu
wenden; im Fall der Nr. 2 gilt § 34 Abs. 6 BNatSchG 
entsprechend mit der Maßgabe, dass § 34 Abs. 3 bis 5 
BNatSchG nicht anzuwenden sind. 

Art. 22 

Zuständigkeiten für Natura 2000-Verfahren 

(1) lZuständig für Entscheidungen und Maßnah-

BNatSchG ist die nach Art. 56 Satz 1 zuständige 
Behörde; sind danach für ein Vorhaben neben der 
höheren Naturschutzbehörde weitere Naturschutz
behörden zuständig, entscheidet die höhere Na
turschutzbehörde über das gesamte Vorhaben. 2Die 
Entscheidung wird durch eine nach anderen Vor
schriften erforderliche behördliche Gestattung er
setzt, soweit für diese nicht ihrerseits eine Ersetzung 
geregelt ist; die Entscheidung ersetzt auch eine nach 
Art. 56 gleichzeitig erforderliche Befreiung. 3Die be
hördliche Gestattung darf nur ergehen, wenn d.ie Vor
aussetzungen für die Entscheidung vorliegen und die 
nach Satz 1 zuständige Naturschutzbehörde ihr Ein
vernehmen erteilt hat. 

(2) lZuständige Behörde nach § 34 Abs. 6 
BNatSchG ist die untere Naturschutzbehörde. 21st 
das Projekt teilweise gestattungspflichtig, ist die nach 
Abs. 1 zuständige Behörde für das gesamte Projekt 
zuständig. 

(3) lEine Behörde, die ein Projekt durchführt, das 
weder einer Gestattung nach anderen Rechtsvor
schriften noch einer Anzeige an eine andere Behörde 
bedarf, führt das Projekt unter den Voraussetzungen 
des § 34 Abs. 1 bis 5 BNatSchG im Einvernehmen 
mit der Naturschutzbehörde der vergleichbaren Ver
waltungsstufe durch. 2Das Einvernehmen entfällt in 
Gebieten, für die Bewirtschaftungspläne im Sinn des 
§ 32 Abs. 5 BNatSchG vorliegen oder für die die zu
ständigen Wasserwirtschaftsbehörden Gewässerent
wicklungskonzepte aufgestellt haben, die den Anfor
derungen an Bewirtschaftungspläne im Sinn des § 32 
Abs. 5 BNatSchG entsprechen. 

(4) Die Verträglichkeitsprüfung erfolgt durch 
die verfahrensführende Behörde im Benehmen mit 
der Naturschutzbehörde der vergleichbaren Verwal
tungsstufe. 

(5) Zuständige Behörde nach § 34 Abs. 4 Satz 2 
und Abs. 5 Satz 2 BNatSchG ist die oberste Natur
schutzbehörde. 

Art. 23 

Gesetzlich geschützte Biotope 
(Art: 23 Abs. 2 abweichend von § 30 Abs. 2, 3 

und 5 BNatSchG, Art. 23 Abs. 3 abweichend von 
§§ 30 Abs. 3, 67 Abs. 1 BNatSchG, Art. 23 Abs. 4 

abweichend von §§ 30 Abs. 3, 67 Abs. 1 BNatSchG) 

(1) Gesetzlich geschützte Biotope im Sinn des § 30 
Abs. 2 Satz 2 BNatSchG sind auch 

1. Landröhrichte, Pfeifengraswiesen, 

2. Moorwälder, 

3. wärmeliebende Säume, 

men nach § 33 Abs. 1 Satz 2 und § 34 Abs. 3 bis 5 I 4. Magerrasen, Felsheiden, 
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5. alpine Hochstaudenfluren. 

(2) lDie Verbote nach § 30 Abs. 2 BNatSchG gel
ten nicht bei gesetzlich geschützten Biotopen, die 

1. nach Inkrafttreten eines Bebauungsplans entstan
den sind, wenn eine nach diesem Plan zulässige 
Nutzung inseinem Geltungsbereich verwirklicht 
wird, 

2. während der Laufzeit einer vertraglichen Vereinba
rung oder der Teilnahme an öffentlichenProgram
men zur Bewirtschaftungsbeschränkung entstanden 
sind ,soweit diese innerhalb einer Frist von fünfzehn 
Jahren nach Beendigung der vertraglichen Verein
barung oder der Teilnahme an den öffentlichen Pro
grammen wieder einer land-, forst- oder fischerei
wirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden. 

2DasVerbot des § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG gilt 
außerdem nicht für regelmäßig erforderliche Maßnah -
meIl zur Unterhaltung der künstlichen, zum Zweck 
der Fischereiwirtschaft angelegten geschlossenen 
Gewässer. 

(3) lFür eine Maßnahme kann auf Antrag eine 
Ausnahme zugelassen werden,. wenn die. Beeinträch
tigungen ausgeglichen werden können oder wenn die 
Maßnahme aus Gründen des überwiegenden öffent
lichen Interesses notwendig. ist. 2Die Entscheidung 
über die Ausnahme wird durch eine nach anderen 
Vorschriften erforderliche behördliche GestaUung er
setzt; diese Entscheidung wird im Benehmen mit der 
zuständigen Naturschutzbehörde getroffen. 

(4) lAbweichend von § 30 Abs. 3 und § 67 Abs. 1 
BNatSchGbedürfen Maßnahmen auf Grund der 
öffentlich-rechtlichen Verpflichtung zur Unterhal
tung der Gewässer keiner behördlichen Ausnahme
oder Befreiungsentscheidung vom Verbot des § 30 
Abs. 2 Satz1BNiltSchG. 2Sie dürfen nur unter den 
Voraussetzungen des § 30 Abs. 3. oder des. §67 Abs. 1 
BNatSchGdurchgefUhrt werden. 

(5) Die Sicherung von Brut-, Nahrungs- und Auf
zuchtsbiotopen des Großen Brachvogels, der Ufer
schnepfe, des Rotschenkels,der Bekassine, des Weiß
storchs,des Kiebitzes, des Braunkehlchens oder des 
Wachtelkönigs in feuchten Wirtschaftswiesen und 
-weiden soll in geeigneter Weise, insbesondere durch 
privatrechtliche Vereinbarungen, angestrebt werden. 

(6) lFür Handlungen nach§ 30 Abs. 2BNatSchG, 
die der Verwendung der Biotope zu intensiver land
wirtschaftlicher Nutzung dienen, ist eineUmweltver
träglichkeitsprüfung nach Maßgabe des Fünften Teils 
Abschnitt nI BayVwVfG durchzuführen, wenn die 
Gesamtfläche der· betroffenen Biotope. mehr als.1 ha 
beträgt. 2BeiÄnderung oder Erweiterung derintensi
ven landwirtschaftlichen Nutzung der Biotope ist eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn 

1. der durch die Erweiterung hinzukommende Teil 
für sich betrachtet oder 

2. das durch die Änderung oder Erweiterung ent
stehende Vorhaben bei einheitlicher Betrachtung 
erstmals 

den iIl Satz 1 genannten Schwellenwert erfüllt. 31m 
Fall des Satzes 2 Nr. 2 ist dem geänderten oder er
weiterten Vorhaben derjenige Teil des Bestands nicht 
mehr zuzurechnen, der früher als zwei Jahre vor dem 
Eingang des Antrags auf Zulassung des Änderungs
oder Erweiterungsvorhabens bei der zuständigen Be
hörde in Betrieb genommen worden ist. 

TeilS 

Zoos und Tiergehege 

Art. 24 

Zoos 

lDie Genehmigung.zur Errichtung, Erweiterung, 
wesentlichen Änderung und zum Betrieb .eines Zoos 
nach § 42 Abs. 2 BNatSchG schließt die Erlaubnis 
nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nm. 2a und 3 Buchst. ddes 
Tierschutzgesetzes mit ein. 2Sie setzt voraus, dass 
die für die Erlaubnis erforderlichen Voraussetzungen 
vorliegen. 3 Die Zoo genehmigung wird zusammen mit 
der tierschutzrechtlichen . Erlaubnis durch eine nach 
anderen Vorschriftenaußerhalb des. Naturschutz
rechts erforderliche behördliche Gestattung ersetzt; 
die behördliche Gestattung darf nur erteilt werden, 
wenn die für. die Genehmigung und die Erlaubnis 
erforderlichen Voraussetzungen vorliegen und die 
hierfür zuständigen Stellen ihr Einvernehmen erklärt 
haben. 

Art. 25 

Tiergehege 

(1) Anträge auf Erteilungder jagdrechtlichen Ge
nehmigung oder der Zoogenehmigung gelten als An
zeige im Sinn von § 43 Abs .. 3 Satz 1 BNatSchG; dies 
gilt auch für die tierschutzrechtlicheAnzeige. 

(2) Ist bereits nach anderen Vorschriften eine Ge
stattungfür die Errichtung, . die Erweiterung,·wesent
liehe Änderung . oder den Betrieb eines Tiergeheges 
erforderlich, trifft die für. die anderweitige Gestattung 
zuständige Behörde die Entscheidungen nach § 43 
Abs. 3 Sätze 2 bis 4 BNatSchG im Benehmen mit der 
unteren Naturschutzbehörde. 

(3) Eine Anzeigepflicht nach § 43 Abs. 3 Satz 1 
BNatSchG besteht nicht für Gehege, 

1. die unter staatlicher Aufsicht stehen, 

2. die nur für kurze Zeit aufgestellt werden oder 
eine geringe Fläche beanspruchen oder 
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3. in denen nur eine geringe Anzahl von Tieren oder 
Tiere-mit geringen Anforderungen an ihre Hal
tung gehalten werden. 

Teil 6 

Erholung in der freien Natur 

Art. 26 

Recht auf Naturgenuss und Erholung 
. (Art. 26 Abs. 1 Satz 2 

abweichend von § 59 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG) 

(1) 'Jedermann hat das Recht auf den Genuss der 
Naturschönheiten und auf die Erholung in der freien 
Natur. 2Dieses Recht wird nach Maßgabe des Art. 141 
Abs. 3 der Verfassung und der folgenden Bestimmun
gen dieses Teils gewährleistet; weitergehende Rechte 
auf Grund anderer Vorschriften bleiben unberührt. 

(2) 'Bei der Ausübung des Rechts nach Abs. 1 ist 
jedermann verpflichtet, mit Natur und Landschaft 
pfleglich umzugehen. 2Dabei ist auf die Belange der 
Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigten 
Rücksicht zu nehmen. 3Die Rechtsausübung anderer 
darf nicht verhindert oder mehr als nach den Umstän
den unvermeidbar beeinträchtigt werden. (Gemein
verträglichkeit) . 

Art. 27 

Betretungsrecht; Gemeingebrauch an Gewässern 

(1) Alle Teile derfreien Natur, insbesondere Wald, 
Bergweide, Fels, Ödungen,Brachflächen, Auen, Ufer
streifen und landwirtschaftlich genutzte Flächen, kön
nen von jedermann unentgeltlich betreten werden. 

(2) 'Das Betretungsrecht umfasst auch die Befug
nisse nach Art. 28 und 29. 2Es ist beschränkt durch die 
allgemeinen Gesetze sowie durch Art. 30 bis 32 dieses 
Gesetzes. 

(3) 'Das Betretungsrecht kann von Grundeigen
tümern oder sonstigen Berechtigten nur unter den 
'Voraussetzungen .des Art. 33 verweigert werden. 
2Das Betretungsrecht kann nicht ausgeübt werden, 
soweit Grundeigentümer oder sonstige Berechtig
te das Betreten ihres Grundstücks durch für die 
Allgemeinheit geltende, deutlich sichtbare. Sperren, 
insbesondere durch Einfriedungen, andere tatsäch
liche Hindernisse oder Beschilderungen untersagt 
haben. 3Beschilderungen sind jedoch nur wirksam, 
wenn sie auf einen gesetzlichen Grund hinweisen, 
der eine Beschränkung des Betretungsrechts rechtfer
tigt. 

(4) 'Der Gemeingebrauch an Gewässern be-

stimmt sich nach § 25 des Wasserhaushaltsgesetzes 
und Art. 18 des Bayerischen Wassergesetzes. 2Der 
Gemeingebrauch an öffentlichen Straßen bestimmt 
sich nach Art. 14 des Bayerischen Straßen- und We
gegesetzes sowie § 7 des Bundesfernstraßengesetzes. 

Art. 28 

Benutzung von Wegen; Markierungen 

(1) 1Jedermann darf auf Privatwegen in der frei
en Natur wandern und, soweit sich die Wege dafür 
eignen, reiten und mit Fahrzeugen ohne Motorkraft 
sowie Krankenfahrstühlen fahren. 2Den Fußgängern 
gebührt der Vorrang. 

(2) 1Markierungen und Wegetafeln müssen ohne 
Beeinträchtigung des Landschaftsbilds deutlich, aus
sagekräftig und unter Beachtung örtlicher und über
örtlicher Wanderwegenetze. einheitlich gestaltet sein. 
2Genügen Markierungen und Wege tafeln diesen An
forderungen nicht, kann ihre Beseitigung angeordnet 
werden. -

(3) 1Eigentümer oder sonstige Berechtigte haben 
Markierungen und Wegetafeln zu dulden, die Ge
meinden oder Organisationen, die sich satzungsge
mäß vorwiegend der Förderung des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege widmen, mit Genehmi
gung der unteren Naturschutzbehörde anbringen. 
2Auf die Grundstücksnutzung ist Rücksicht zu neh
men. 3Eigentümer oder sonstige Berechtigte sind vor 
der Anbringung zu benachrichtigen, 

(4) Die Vorschriften des Straßen- und Wegerechts 
und des Straßenverkehrsrechts bleiben unberührt. 

Art. 29 

Sportliche Betätigung 

Zum Betreten im Sinn dieses Teils gehören auch 
das Skifahren, das Schlittenfahren, das Reiten, das 
Ballspielen und ähnliche sportliche Betätigungen in 
der freien Natur. 

Art. 30 

Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen 

(1) 'Landwirtschaftlich genutzte Flächen (ein
schließlich Sonderkulturen) und. gärtnerisch genutzte 
Flächen dürfen während der Nutzzeit nur auf vorhan~ 
denen Wegen betreten werden. 2Als Nutzzeit gilt die 
Zeit zwischen Saat oder Bestellung und Ernte, bei 
Grünland die Zeit des Aufwuchses. 

(2) 'Das Radfahren, das Fahren mit Krankenfahr
stühlen und das Reiten ist im Wald nur auf Straßen 
und geeigneten Wegen zulässig. 2Die Vorschriften des 
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Straßen- und Wegerechts und des Straßenverkehrs
rechts bleiben unberührt. 

Art. 31 

Beschränkungen der Erholung in der freien Natur 

(1) Die untere oder höhere Naturschutzbehörde 
kann durch Rechtsverordnung oder Einzelanordnung 
die. Erholung in Teilen der freien Natur imerforder
lichen Umfang aus Gründen des Naturschutzes, zur 
Durchführung von landschaftspflegerischen Vorha
ben,zur Regelung des· Erholungsverkehrs oder aus 
anderen zwingenden Gründen des Gemeinwohls un
tersagen oder beschränken. 

(2) Inhalt von Beschränkungen für das Reiten 
kann insbesondere sein, 

1. das Reiten nur auf den durch die Behördebeson
ders dafür ausgewiesenen. Wegen oder Flächen 
zu erlauben, 

2. das Reiten nur zu bestimmten Zeiten zu gestatten, 

3. für die Benutzung voh Wegen und Flächen durch 
Reiter eine behördliche Genehmigung vorzuse
hen. 

(3) Die untere oder höhere Naturschutzbehörde 
kann zum Schutz des Erholungsverkehrsund des Ei
gentums durch Rechtsverordnungeine Kennzeich
nung der Reitpferde vorschreiben. 

Art. 32 

Durchführung von Veranstaltungen 

Teilnehmern einer organisierten Veranstaltung 
steht das Betretungsrecht nur zu, wenn nach Art und 
Umfang der Veranstaltung und nach den örtlichen 
Gegebenheiten eine Beeinträchtigung. derbetroffe
nen Grundstücke nicht zu erwarten ist. 

Art. 33 

Zulässigkeit von Sperren 

Grundeigentümer oder sonstige Berechtigte dür
fen der Allgemeinheit das Betreten von Grundstücken 
in der freien Natur durch Sperren im Sinn des Art. 27 
Abs. 3 Satz 2 nur Unter folgenden Voraussetzungen 
verwehren: 

1. Sperren können errichtet werden, wenn andern
falls die zulässige Nutzung des Grundstücks nicht 
unerheblich behindertoder eingeschränkt würde. 
Das gilt insbesondere, wenn die Beschädigung 
von. Forstkulturen, Sonderkulturen oder sonsti
gen Nutzpflanzen zu erwarten ist, oder wenn das 
Grundstück regelmäßig von einer Vielzahl von 

Personen betreten und dadurch in seinem Ertrag 
erheblich gemindert oder in unzumutbarer Weise 
beschädigt oder verunreinigt wird. 

2. Bei Wohngrundstückenist eine Beschränkung 
nur für den Wohnbereich zulässig, der sich nach 
den berechtigten Wohnbedürfnissen und nach 
den örtlichen Gegebenheiten bestimmt. 

3. Flächen können aus Gründen des Naturschutzes, 
zur Durchführung von landschaftspflegerischen 
Vorhaben oder forstwirtschaftlichen Maßnah
men, von Jagden, ferner zur Vorbereitung und 
Durchführung sportlicher Wettkämpfe in der frei
en Natur sowie aus anderen zwingenden Grün
dendes Gemeinwohls kurzzeitig gesperrt wer
den. 

Art. 34 

Verfahren 

(1) 1Bedarf die Errichtung einer Sperre im Sinn 
des Art. 27 Abs. 3 Satz 2 einer behördlichen Gestat
tung nach· anderen Vorschriften, ist darüber unter 
Beachtung der Voraussetzungen des Abs. 2 Satz 1 im 
Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde zu 
entscheiden. 2Ist eine Gestattung nach anderen Vor
schriften nicht erforderlich, so darf eine Sperre in der 
freien Natur nur.errichtet werden, wenn dies der un
terenNaturschutzbehördemindestens einen Monat 
vorher angezeigt wurde. 3Sperren von Forstpflanzgär
ten, Forstkulturenund Sonderkulturen mit einerFlä
che bis zu 5ha bedürfen keiner Anzeige. ~Für kurzzei
tige. Sperrungen genügt eine unverzügliche Anzeige 
an die untere Naturschutzbehörde. 

(2) 1Die Errichtung der Sperre ist zu untersagen, 
wenn dies im gegenwärtigen oder absehbaren zu
künftigen Interesse der erholungsuchenden Bevöl
kerung erforderlich ist und die Sperre den Vorausset
zungen des. Art. 33 widerspricht. 2Die Untersagung 
ist nur innerhalb von einem Monat nach der Anzeige 
zulässig. 

(3) Unbeschadet sonstiger Vorschriften über die 
Rücknahme und .den Widerruf der Gestattung oder 
über eine Beseitigungsanordnung kann die untere 
Naturschutzbehörde die Beseitigung einer bereits be
stehenden Sperre anordnen, wenn die Voraussetzun
gen vorliegen, unter denen nach Abs. 2 die Errichtung 
der Sperre untersagt werden müsste. 

Art. 35 

Durchgänge 

1Grundeigentümer oder sonstige Berechtigte 
müssen aufeinemGrundstück,das nach vorstehen
den Vorschriften nicht frei betreten werdeh kann, 
für die Allgerneinheit einen Durchgang offenhalten, 
wenn andere Teile der freien Natur, insbesondere Er-
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holungsflächen, Naturschönheiten, Wald oder Gewäs
ser, in anderer zumutbarer Weise nicht zu erreichen 
sind, und wenn sie dadurch in sinngemäßer Anwen
dung der Grundsätze des Art. 33 nicht übermäßig in 
ihren Rechten beeinträchtigt werden. 2Die untere Na
turschutzbehörde kann die entsprechenden Anord
nungen treffen. 

Art. 36 

Eigentumsbindung und Enteignung 

(1) Grundeigentümer oder sonstige Berechtigte 
. haben Beeinträchtigungen, die sich aus vorstehenden 
Vorschriften und unter Beachtung der Grundsätze des 
Art. 33 aus behördlichen Maßnahmen nach Art. 34 
und 35 ergeben, als Eigentumsbindung im Sinn von 
Art. 14 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 des Grundgesetzes 
und von Art. 103 Abs. 2 und Art. 158 Satz 1 der Ver
fassung entschädigungslos zu dulden. 

(2) IDarüber hinaus können im Einzelfall die Er
richtung von Sperren untersagt und Anordnungen 
nach Art. 34 Abs. 3 und Art. 35 Satz 2 getroffen wer: 
den, wenn die Absperrung eines Grundstücks nicht 
gegen Art. 33 verstößt, wenn aber die unbeschränkte 
oder beschränkte Zugänglichkeit im überwiegenden 
Interesse einer. Vielzahl Erholungsuchender geboten 
ist. 2Grundeigentümern oder sonstigen Berechtigten 
ist eine Entschädigung zu gewähren; § 68 Abs. 1 und 
2 BNatSchG in Verbindung mit Art. 41 Abs. 1 sind an
zuwenden. 

(3) Die Beseitigung rechtmäßig errichteter bauli
cher Anlagen ist nach den Vorschriften dieses Teils 
nur gegen Entschädigung zulässig; § 68 Abs. 1 und 
2 BNatSchG in Verbindung mit Art. 41 Abs. 1 sind 
anzuwenden. 

(4) lDie Entschädigungspflicht nach Abs. 2 und 
3 trifft den durch die Maßnahme Begünstigten. 2Bei 
Maßnahmen von überwiegend örtlicher Bedeutung 
sind die betroffenen Gebietskörperschaften, bei Maß
nahmen von überwiegend überörtlicher Bedeutung 
ist der Freistaat Bayern begünstigt. 

(5) ISoweit über die Entschädigung nach Abs. 2 
und 3 keine Einigung zustande kommt, wird darüber 
auf Antrag eines Beteiligten durch die Behörde ent
schieden, auf deren Maßnahme die Entschädigungs
pflicht beruht. 2Die Beteiligten sind vor der Entschei
dung zu hören. 31m Übrigen gelten tUr das Verfahren 
Art. 30 Abs. 4, Art. 44 Abs. 1 und Art. 45 des Bay
erischen Gesetzes über die entschädigungspflichtige 
Enteignung (BayEG) sinngemäß. 4Ergeht in ange
messener Frist keine Entscheidung, so ist die Klage 
spätestens innerhalb eines Jahres nach Eingang des 
Antrags bei der Behörde zu erheben. 5Aus einer nicht 
mehr anfechtbaren behördlichen Entscheidung fin
det wegen der darin festgesetzten Entschädigung die 
Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften der Zi
vilprozessordnung über die Vollstreckung von Urtei
len in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten statt; Art. 38 
Abs. 2 BayEG gilt sinngemäß. 

Art. 37 

Pflichten des Freistaates Bayern 
und der Gebietskörperschaften 

(abweichend von § 62 BNatSchG) 

(1) Der Freistaat Bayern, die Bezirke, die Land
kreise und die Gemeinden haben die Ausübung des 
Rechts nach Art. 26 zu gewährleisten und Vorausset
zungen für die Rechtsausübung zu schaffen. 

(2) 1Jn Erfüllung dieser Pflichten haben sie der All
gemeinheit die Zugänge zu landschaftlichen Schön
heiten und ErhQlungsflächen freizuhalten und, soweit 
erforderlich, durch Einschränkungen des Eigentums
rechts freizumachen sowie Uferwege, Wanderwege, 
Erholungsparke und Spielflächen anzulegen. 2Sie 
stellen in ihrem Eigentum oder Besitz stehende geeig
nete Grundstücke in angemessenem Umfang für die 
Erholung zur Verfügung. 3Außerdem sollen geeigne
te Wege und Flächen für den Reitsport bereitgestellt 
werden. 4Grundsätzlich sollen dabei Gemeinden ört
liche, Landkreise, Bezirke und der Freistaat Bayern 
überörtliche Maßnahmen durchführen. 

(3) IZum Zweck der Erfüllung ihrer Pflichten stel
len die Verpflichtungsträger im Rahmen ihrer Leis
tungsfähigkeit öffentliche Mittel in ihren Haushalten 
bereit. 2Der Freistaat Bayern gewährt Gemeinden, 
Landkreisen und Bezirken sowie kommunalen Ein
richtungen, die sich die Sicherung und Bereitstellung 
von Erholungsflächen zur Aufgabe gemacht haben, 
Zuschüsse im Rahmen des Haushalts, wenn und so
weit diese Träger überörtliche Aufgaben der Erho
lungsvorsorge wahrnehmen. 

Art. 38 

Sauberhaltung der freien Natur 

(1) IBei der Ausübung des Rechts nach Art. 26 dür
fen bewegliche Sachen in der freien Natur außerhalb 
der dafür vorgesehenen Einrichtungen nicht zurück
gelassen werden. 2Werden Sachen entgegen Satz 1 
zurückgelassen, kann die zuständige Naturschutzbe
hörde Anordnungen gegen den Verursacher treffen. 
3Sie kann zurückgelassene Sachen in Verwahrung 
nehmen und verwerten. 4Für die Verwahrung, Ver
wertung und Herausgabe der verwahrten Sachen so
wie für die Herausgabe des Erlöses finden Art. 26 bis 
28 Abs. 2, 3 Satz 3 und Abs. 4 des Polizeiaufgabenge
setzes sinngemäß Anwendung. 5Die abfallrechtlichen 
Vorschriften bleiben unberührt. 

(2) ISoweit Verursacher nicht herangezogen wer
den können, soll die Gemeinde unbeschadet anderer 
Vorschriften im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit Be
schädigungen oder Verunreinigungen, die bei Aus
übung des Rechts nach Art. 26 vorgenommen wurden, 
oder Sachen, die entgegen der Vorschrift in Abs .. 1 
zurückgelassen wurden, beseitigen. 2Abs. 1 Sätze 3 
und 4 finden entsprechende Anwendung. 

(3) lGrundstückseigentümer oder sonstige Be-
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rechtigte haben Maßnahmen im Sinn der Abs. 1 und 2 
durch die untere Naturschutzbehörde, die Gemeinde 
oder deren Beauftragte zu dulden. 2Auf die Grund
stücksnutzung ist Rücksicht zu nehmen. 

Teil "1 

Vorkaufsrecht, Enteignung und 
Erschwernisausgleich 

Art. 39. 

Vorkaufsrecht 

(1) IDem Freistaat Bayern sowie den Bezirken, 
Landkreisen,. Gemeinden und. kommunalen Zweck
verbänden stehen Vorkaufsrechte zu beim Verkauf 
von Grundstücken, 

1. auf denen sich oberirdische Gewässer einschließ
lich von Verlandungsflächen, ausgenommen Be
und· Entwässerungsgräben, befinden oder die da
ran angrenzen, 

2. die ganz oder teilweise in Naturschutzgebieten, 
Nationalparken, als solchen einstweilig sicherge
stellten Gebieten oder in geplanten Naturschutze 
gebieten ab Eintritt der Veränderungsverbote 
nach Art. 54 Abs. 3 liegen, 

3. auf denen sich Naturdenkmäler, geschützte 
Landschafts bestandteile oder als solche· einstwei
ligsichergestellte Schutz gegenstände .befinden. 

2Dies gilt auch bei Vertragsgestaltungen, die in ihrer 
Gesamtheit einem Kaufvertrag nahezu gleichkom
men. 3Liegen die Merkmale der Nm. 1 bis . .3 nur bei 
einem Teil des Grundstücks vor,. so erstreckt sich das 
Vorkaufsrecht nuraufdiese Teilfläche. 41st die Restfläc 
che für den Eigentümer nicht mehr in angemessenem 
Umfang baulich öder wirtschaftlich verwertbar, so 
kann er verlangen, dass der Vorkauf auf das gesamte 
Grundstück erstreckt wird. 

(2) Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt Wer
den, wenIl dies gegenwärtig oder zukünftig die Be
lange des . Naturschutzes . oder der Landschaftspflege 
oder das Bedürfnis der Allgemeinheit nach Natur
genuss und Erhölunginder freien Natur rechtferti
gen. 

(3) lDie Ausübung des Vorkaufsrechts erfolgt 
durch den Freistaat Bayern, vertreten durch. die 
Kreisverwaltungsbehörde. 2Soweit der FreistaatBay
ern das Vorkaufsrecht in den Fällen des Abs. 1 Satz 1 
Nr. .1 wegen des . Bedürfnisses der Allg~meinheit 
nach Naturgenussund.Erholung in der freien Natur 
für sich ausübt,vertritt ihn die Bayerische VerWal
tungderstaatlichen Schlösser, Gärten und Seen an 
den von ihr verwalteten oberirdischen Gewässern. 

3Die Mitteilung gemäß § 469. des Bürgerlichen Ge
setzbuchs (BGB) über die in Abs. 1 Sätze 1 und 2 ge
nannten Verträge ist in allen Fällen gegenüber .der 
Kreisverwaltungsbehörde abzugeben. 4Der Freistaat 
Bayern hat jedoch das Vorkaufsrechtzugunsten ei
nesanderen Vor kaufs berechtigten .nach Abs. 1 aus
zuüben, wenn dieser es verlangt. 5Wollen mehrere 
Vorkaufsberechtigte nach Abs. lvon ihrem Recht 
Gebrauch machen, so geht .dasVorkaufsrecht des 
Freistaates Bayern den übrigen Vorkaufsrechten vor. 
6Innerhalb der Gebietskörperschaften einschließlich 
der kommunalen Zweckverbände bestimmt sich das 
Vorkaufsrecht nach den geplanten Maßnahmen, wo
bei überörtliche den örtlichen Vorhaben vorgehen. 
71n Zweifelsfällen entscheidet das Staatsministerium 
derFinanzen.im Einvernehmen mit der obersten Na
turschutzbehörde. 

(4) IDie Vorkaufsrechte gehen unbeschadet bun
desrechtlicher Regelungen. allen anderen Vorkaufs
rechten im Rang vor, rechtsgeschäftlichen Vorkaufs~ 
rechten jedoch nur, wenn diese nachdem 1. August 
19.73 bestellt Worden sind oder bestellt werden .. 2Sie 
bedürfen nicht der Eintragung in das Grundbuch. 3Bei 
einem Eigentumserwerb auf Grund der Ausübung 
des Vorkaufsrechts erlöschen rechtsgeschäftliche Vor
kaufsrechte; 

(5) IDie Vorkaufsrechte können auchzugunsten 
eines überörtlichen gemeinnützigen Erholungsflä
chenvereins oderzugunsten von gemeinnützigen 
Naturschutz-, Fremdenverkehrs- undWanderverei
nen, in den Fällen des Abs. 1 Satz 1 Nm. 2 und 3 auch 
zugunsten des Bayerischen Naturschutzfonds ausge
übt werden, wenn diese einverstanden sind. 2Wird 
das Vorkaufsrechtzugunsten der in Satz 1 gencmnten 
Vereine ausgeübt, ist das Einvernehmen des Landes
amts für Finanzen. erforderlich. 3 Äußert sich dieses 
nicht innerhalheines Monats, ist davon auszugehen, 
dass gegen die Ausübung des Vorkaufsrechts keine 
Bedenken bestehen. 

(6) lInden Fällen der Abs. 3 und 5 kommt der Kauf 
zwischen.dem Begünstigten und dem Verpflichteten 
zustande. 21m Fall des Abs. 5 haftet der ausübende 
Vorkaufsberechtigte für die Verpflichtungen aus dem 
Kaufneben dem.Begünstigten als Gesamtschuldner. 

(7) IDas Vorkaufsrecht kann nur innerhalb von 
zwei Monaten nach der Mitteilung der in Abs. 1 Sätze. 1 
und 2 genannten Verträge ausgeübt werden. 2§§ ·463 
bis 468, 469. Abs. 1, §§4"11, 109.8 Abs. 2, §§ 109.9. bis 
11 02BGB sind anzuwenden. 

(8)lAbweichend von Abs. 7 Satz 2 kann der Vor
kaufsberechtigte den zu zahlenden. Betrag nach dem 
Verkehrswert des .Grundstücks im Zeitpunkt des 
Kaufs bestimmen, Wenn der vereinbarte Kaufpreis 
den Verkehrswert in einer dem Rechtsverkehr er
kennbaren Weise deutlichü berschreitet. 21n diesem 
Fan ist der Verpflichtete berechtigt, bis. zum Ablauf 
eines Monats .nach Unanfechtbarkeit des Verwal
tungsakts über die Ausübung des Vorkaufsrechts 
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vom Vertrag zurückzutreten. 3 Auf das Rücktrittsrecht 
sind di0 §§ 346 bis 349 und 351 BGB entsprechend 
anzuwenden. 

(9) Das Vorkaufsrecht ist ausgeschlossen, wenn 
der Eigentümer das Grundstück an seinen Ehegatten, 
eingetragenen Lebenspartner oder an eine Person 
veräußert, die mit ihm in gerader Linie verwandt ist. 

Art. 40 

Enteignung 

Zugunsten des Freistaates Bayern, der Bezirke, 
Landkreise, Gemeinden und der kommunalen Zweck
verbände, die sich den Belangen des Naturschutzes, 
der Landschaftspflege und der öffentlichen Erholung 
widmen, kann enteignet werden 

1. zur Schaffung oder Änderung freier Zugänge zu 
Bergen, Gewässern und sonstigen landschaft
lichen Schönheiten, von Wanderwegen, Erho
lungsparken, Ski- und Rodelabfahrten, Rad- und 
Reitwegen, Skiwanderwegen und Loipen, zur 
Bereitstellung von Gewässer- und Hinterlieger
grundstücken für öffentliche Badeanlagep oder 
Uferwege, zur Anlage von Schutzhütten, Natur
lehrpfaden, Spiel-, Park-, Rast- und Aussichtsplät
zen, sanitären Einrichtungen oder 

2. wenn Gründe des Naturschutzes und der Land
schaftspflege es zwingend erfordern. 

Art. 41 

Beschränkungen des Eigentums; 
Grundbesitz der öffentlichen Hand 

(1) lBei Beschränkungen des Eigentums im Sinn 
des§ 68 Abs. 1 BNatSchG bestimmt sich das Nähere 
für die nach § 68 Abs. 2 BNatSchG zu leistende Ent
schädigung in Geld nach den Vorschriften des Bay
erischen Gesetzes über die entschädigungspflichtige 
Enteignung. 2Kommt im Fall des § 68 Abs. 2 Satz 3 
BNatSchG eine Einigung über die Übernahme des 
Grundstücks nicht zustande, kann der Eigentümer 
das Enteignungsverfahren beantragen. 31m Übrigen 
gelten die Vorschriften des Bayerischen Gesetzes über 
die entschädigungspflichtige Enteignung sinngemäß. 

(2) Staat, Gemeinden, Landkreise, Bezirke und 
sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts 
sollen in ihrem Eigentum befindliche geeignete 
Grundstücke im Tauschweg zur Verfügung stellen, 
wenn Beschränkungen der Nutzung privater Grund
stücke ausGründen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege für den privaten Eigentümer eine 
unzumutbare Belastung darstellen; dies gilt nicht für 
Grundstücke, die in absehbarer Zeit zur Erfüllung von 
Aufgaben des Staates, der Gemeinde, des Landkreic 
ses, des Bezirks oder sonstiger juristischer Personen 
des öffentlichen Rechts benötigt werden. 

Art. 42 

Erschwernisausgleich; Ausgleich von Nutzungs
beschränkungen in der Land-, Forst- und Fischerei

wirtschaft 

(1) lWird Eigentümern oder Nutzungsberechtig
ten durch eine Versagung der Ausnahme nach Art. 23 
Abs. 3 oder der Befreiung nach § 67 Abs. 1 BNatSchG 
die bestehende land-, forst- oderfischereiwirtschaft
liche Bewirtschaftung eines nach § 30 Abs. 2 Satz 1 
BNatSchG oder nach Art. 23 Abs. 1 gesetzlich ge
schützten Biotops wesentlich erschwert, wird ihnen 
dafür nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmit
tel ein angemessener Geldausgleich gewährt. 2Dieser 
Geldausgleich wird auch im Rahmen von vertrag
lichen Vereinbarungen öder der Teilnahme an För
derprogrammen gewährt, soweit Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigte durch naturschonende Bewirt
schaftung den ökologischen Wert des gesetzlich ge
schützten Biotops erhalten. 

(2) lWerden in Schutzgebietsverordnungen, die 
nach dem 19. Juli 1995 in Kraft getreten sind, oder wer
den in nach diesem Zeitpunkt erlassenen Anordnun
gen zum Schutz von Naturdenkmälern und geschütz
ten Landschaftsbestandteilen und Grünbeständen 
erhöhte Anforderungen festgesetzt, die die ausgeüb
te, im Sinn des Art. 6 Abs. 4 ordnungsgemäße land-, 
forst- oder fischereiwirtschaftliche Bodennutzung eines 
Grundstücks beschränken, so ist für die dadurch ver
ursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener 
Geldausgleich zu gewähren, soweit nicht eine Entschä
digungspflicht nach § 68 Abs. 1 und 2 BNatSchG in 
Verbindung mit Art. 41 Abs. 1 besteht. 2Bei Beschrän
kungen durch Anordnungen in Natura 2000-Gebie
ten kann unter den Voraussetzungen von Satz 1 ein 
Geldausgleich gewährt werden. 3Das Nähere regelt die 
Staatsregierung durch Rechtsverordnung. 

Teil 8 

Organisation, Zuständigkeit und Verfahren 

Art. 43 

Behörden 

(1) Die Durchführung des Bundesnaturschutzge
setzes, dieses Gesetzes und der auf Grund dieser Ge
setze erlassenen Rechtsvorschriften ist grundsätzlich 
Aufgabe des Staates. 

(2) Behörden für den Schutz der Natur, die Pflege 
der Landschaft und die Erholung in der freien Natur 
(Naturschutzbehörden) sind 

1. das Staatsministerium für Umwelt und Gesund
heit als oberste Naturschutzbehörde, 

2. die Regierungen als hohere Naturschutzbehör
den, 
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3. die Kreisverwaltungsbehörden als untere Natur
schutzbehörden. 

(3) Die unteren und höheren Naturschutzbehör
den werden mit hauptamtlichen Fachkräften ausge
stattet, die von nebenamtlichen und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen unterstützt wer
den können. 

Art. 44 

Zuständigkeiten; Ersetzung 

(1) lDie oberste Naturschutzbehörde wird ere 
mächtigt, durch Rechtsverordnung die Behörden zu 
bestimmen, die zum Vollzug von Vorschriften der 
Europäischen Union oder des Bundes im Bereich des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege zuständig 
sind. 2Die Rechtsverordnung ergeht im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium, dessen Geschäftsbereich 
berührt wird. 

(2) lDer Vollzug des Bundesnaturschutzgesetzes 
und. dieses Gesetzes sowie der Vollzug der auf Grund 
dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen ob
liegt, soweit nichts anderes bestimmt ist, den unteren 
Naturschutzbehörden. 2Der Vollzug der nach Art. 51 
Abs. 1 NI.· 5 erlassenen Gemeindeverordnungen ob
liegt den Gemeinden. 

(3) Zuständig für die Beobachtung von Natur und 
Landschaft nach § 6 BNatSchG sind die Naturschutz
behörden und das Landesamt für Umwelt. 

(4) Genehmigungen nach § 40 Abs. 4 BNatSchG 
erteilt die höhere Naturschutzbehörde. 

(5) Wird eine Entscheidung nach diesem Gesetz 
durch eine nach Vorschriften außerhalb dieses Geset
zes erforderliche behördliche Gestattung ersetzt, soll 
in der behördlichen Gestattung auf die Ersetzungs
wirkung hingewiesen werden. 

Art. 45 

Mitwirkung von anerkannten 
Naturschutzvereinigungen 

lSind keine oder nur geringfügige Auswirkungen 
auf Natur und Landschaft zu erwarten, kann von einer 
Mitwirkung anerkannter Naturschutzvereinigungen 
nach § 63 Abs. 2 BNatSchG abgesehen werden. 2Wird 
von einer Mitwirkung abgesehen, ist dies zu begrün
den. 

1. die Naturschutzbehörden fachlich zu beraten, 

2. bei der Durchführung von Schutz-, Pflege- und 
Gestaltungsmaßnahmen mitzuwirken, 

3. den Vogelschutz als staatliche Vogelschutzwarte 
wahrzunehmen, 

4. erhaltenswerte Biotope sowie Arten und deren 
Lebensräume zu erfassen und zu bewerten sowie 
die geeigneten Biotopverbundbestandteile zu er
mitteln, Untersuchungen ökologisch bedeutsamer 
Flächen durchzuführen, Schutz- und Entwick
lungskonzepte des Naturschutzes und der Land
schaftspflege auf Grund von Bestandserfassungen 
wild lebender Tier- und Pflanzenarten eines be
stimmten Gebiets zu erarbeiten und fortzuschrei
ben, 

5. Verzeichnisse der Schutzgebiete nach Art. 17 
Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 sowie der ökologisch be
deutsamen Flächen (Ökoflächenkataster), die lau
fend fortzuschreiben sind, zu führen, 

6. die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Auf
gaben des Naturschutzes zu fördern, 

7. die Grundlagen und Daten für die Beobachtung 
von Natur und Landschaft zusammenzuführen, 

8. die Verbindung mit Naturschutzorganisationen 
und Institutionen des In- und Auslands zu pfle
gen, 

9. in Zusamrhenarbeit mit der Akademie für Natur
schutz und Landschaftspflege die Forschung auf 
dem Gebiet des Naturschutzes und der Land
schaftspflege zu fördern, 

10. bei der Aufstellung von Programmen und Plänen 
nach dem Bayerischen Landesplanungsgesetz, 
die der Verwirklichung der Zielsetzungen dieses 
Gesetzes dienen, mitzuwirken, 

11. Artenhilfsprogramme zu entwickeln, 

12. das Arten- und Biotopschutzprogramm nach 
Art. 19 aufzustellen und nach Bedarf fortzuentwi
ckeln, 

13. in geeigneten Zeitabständen den Stand der wis
senschaftlichen Erkenntnisse über ausgestorbene 
oder gefährdete heimische Tier- und Pflanzenar
ten (Rote Listen) darzustellen. 

Art. 47 

Art. 46 Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege 

Bayerisches Landesamt für Umwelt (1) Es besteht eine Akademie für Naturschutz und 
Landschaftspflege. 

Unbeschadet sonstiger Vorschriften hat das Lan-
desamt für Umwelt die Aufgabe, (2) Die Akademie hat die Aufgabe, in Zusammen-
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arbeit mit den Hochschulen, dem Landesamt für Um
welt und anderen geeigneten Einrkhtungen 

1. die Durchführung von Forschungsaufgaben bei 
den dazu geeigneten wissenschaftlichen Einrich
tungen anzuregen und zu unterstützen, 

2. durch Lehrgänge, Fortbildungskurse und Öffent
lichkeitsarbeit den neuesten Stand der wissen
schaftlkhen Erkenntnisse im Bereich Naturschutz 
und Landschaftspflege zu vermitteln, 

3. den Austausch von Erkenntnissen und Erfahrun
gen zu betreiben, 

4. anwendungs orientierte ökologische Forschung zu 
betreiben. 

(3) 'Die Akademie untersteht der Aufsicht des 
Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit. 2Das 
Nähere, insbesondere Rechtsform und Organisation, 
wird durch Rechtsverordnung der Staatsregierung ge
regelt. 

Art. 48 

Naturschutzbeiräte 

(1) 'Zur wissenschaftlichen und fachlkhen Bera
tung sind bei den Naturschutzbehörden Beiräte aus 
sachverständigen Personen zu bilden. 2Das Nähere, 
insbesondere Zusammensetzung, Stellung, Aufgabe 
und Entschädigung der Beiräte, regelt das Staats mi
nisterium für Umwelt und Gesundheit durch Rechts
verordnung im Einvernehmen mit den Staatsministe
rien der Finanzen, des Innern sowie für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten. 

(2) Will eine Naturschutzbehörde abwekhend von 
einem Beschluss des bei ihr gebildeten Naturschutz
beirats entscheiden, so hat sie die Zustimmung der 
nächsthöheren Naturschutzbehörde einzuholen. 

Art. 49 

Naturschutzwacht 

(1) 'Zur Unterstützung der Naturschutzbehörden 
und der Polizei können bei der unteren Naturschutz
behörde Hilfskräfte eingesetzt werden. 2Sie sind wäh
rend der Ausübung. ihres Dienstes Angehörige der 
unteren Naturschutzbehörde im Außendienst und 
dürfen Amtshandlungen nur in deren Gebiet vorneh
men. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Hilfskräfte haben die 
Aufgabe, Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschrif
ten, die den Schutz der Natur, die Pflege der Land
schaft und die Erholung in der freien Natur regeln 
und deren Übertretung mit Strafe oder Geldbuße be
droht ist, festzustellen, zu verhüten, zu unterbinden 
sowie bei der Verfolgung solcher Zuwiderhandlungen 
mitzuwirken. 

(3) Die in Abs. 1 genannten Hilfskräfte können zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben 

1. eine Person zur Feststellung ihrer Personalien an
halten, 

2. die angehaltene Person zu einer Polizeidienststel
le bringen, wenn die Feststellung der Personali
en an Ort und Stelle nicht vorgenommen werden 
kann oder wenn der Verdacht besteht, das", die 
Angaben unrichtig sind, 

3. eine Person vorübergehend von einem Ort ver
weisen oder ihr vorübergehend das Betreten ei
nes Orts verbieten (Platzverweis), 

4. das unberechtigt entnommene Gut und Gegen
stände sicherstellen, die bei Zuwiderhandlungen 
nach Abs. 2 verwendet wurden oder verwendet 
werden sollen. 

(4) Die in Abs. 1 genannten Hilfskräfte müssen bei 
Ausübung ihrer Tätigkeit ein Dienstabzekhen tragen 
und .einen Dienstausweis mit skh führen, der bei Vor
nahme einer Amtshandlung auf Verlangen vorzuzei
gen ist. 

(5) Das Staatsministerium für Umwelt und Ge
sundheit kann im Einvernehmen mit den Staatsmi
nisterien des Innern, der Finanzen sowie der Justiz 
und für Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung 
die Begründung, die Ausgestaltung und den Umfang 
des Dienstverhältnisses regeln sowie Vorschriften 
über den Dienstausweis und die Dienstabzeichen er
lassen. 

Art. 50 

Bayerischer Naturschutzfonds 

(1) Unter dem Namen "Bayerischer Naturschutz
fonds " besteht seit dem 1. September 1982 eine 
rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit dem 
Sitz in München. 

(2) 'Die Stiftung fördert die Bestrebungen für die 
Erhaltung der natürlichen Umwelt und der natürli
chen Lebensgrundlagen und trägt zur Aufbringung 
der benötigten Mittel bei. 2Sie hat insbesondere nach
stehende Aufgaben: 

1. Förderung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle
ge und zur Entwicklung von Natur und Land
schaft, 

2. Förderung von Maßnahmen zum Aufbau eines 
landesweiten Biotopverbundsystems einschließ
lich der erforderlichen Vorbereitung und Abwkk
lung, 

3. Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege im Rahmen der Um
setzung der gemeindlichen Landschaftsplanung, 
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4. Förderung der Pacht, des Erwerbs und der sonsti
gen zivilrechtlichen Sicherung von Grundstücken 
zu Zwecken des Naturschutzes und der Land
schaftspflege durch Gebietskörperschaften und 
Organisationen, die sich satzungsgemäß über
wiegend der Förderung des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege widmen, 

5. Pacht, Erwerb und sonstige zivilrechtliche Siche
rung von Grundstücken zu Zwecken des Natur
schutzesund der Landschaftspflege, 

6. Verwendung der Ersatzzahlungen nach § 15 Abs. 6 
BNatSchG, 

7. Mitwirkung bei der Umsetzung von Kompensati
onsmaßnahmen und deren Bevorratung. 

3Die Stiftung soll sich vorrangig bestehender Einrich
tungen, Stellen oder Behörden bedienen. 4Aufgaben 
des Freistaates· Bayern,· der Bezirke, der. Landkreise 
und der Gemeinden werden durch die Stiftung nicht 
berührt. 

(3) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus 

1. dem Ertrag desStiftungsvermögens, 

2. Zuwendungen, 

3. Erträgnissen von· Ausspielungen, Ausstellungen, 
Veranstaltungen und Sammlungen, 

4. Ersatzzahluilgen nach § 15 Abs. 6 BNatSchG, 

5. Aufwendungsersatz für Leistungen . nach Abs. 2 
Nr.7. 

(4) Der Freistaat Bayern bringt in das Vermögen 
der Stiftung eine Grundausstattungein, 

(5)'0rgane der Stiftung sind der Stiftungsrat und 
der Vorstand. 2Der Stiftungsrat besteht aus 

1. dem Staatsminister für· Umwelt und Gesundheit 
oder dessen Beauftragten als Vorsitzenden, 

2. dem Vorsitzenden des Ausschusses für Umwelt 
und Gesundheit des Landtags, 

3. je einem Vertreter der Staatsministeriendes In
nern, der Finanzen sowie für Ernährung, Land
wirtschaftund Forsten, 

4. einem Vertreter der kommunalenSpitzenverbän
de, 

5. einem Vertreter der bayerischen Landschaftspfle
geverbände, 

6. drei vom Naturschutzbeirat beim Staatsministeri
um für Umwelt.und Gesundheit aus seiner Mitte 
zu wählenden Vertretern. 

3Die Berufung der. Mitglieder des Stiftungsrats nach 
Satz 2 Nm. 4 und 5 erfolgt auf Vorschlag des jewei
ligen Bereichs durch den Staatsminister für Umwelt 
und Gesundheit. 4Stellvertreter können benannt wer
den. sBei Stimmengleichheit. entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden. 6])er Vorstand wird vom Staatsmi
nisterium für Umwelt und Gesundheit im Benehmen 
mit dem Stiftungsrat bestellt. 

(6) Das Nähere regelt das Staatsministerium für 
Umwelt und Gesundheit durch Satzung, bezüglich 
der Grundausstattung im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Finanzen. 

(7) Die Stiftung untersteht unmittelbar der Auf
sicht des Staatsministeriums für Umwelt und Gesund
heit. 

ArL51 

Zuständigkeit für den Erlass von 
Rechtsverordnungen 

(1) Zuständig. sind 

1. die Staatsregierungfür den Erlass vonRechtsver
ordnungen über Nationalpa.rke nach § 24· Abs. 1 
und Nationale Naturmonumente nach §24 Abs. 4 
BNatSchG, 

2. die höheren Naturschutzbehörden für den Erlass 
von Rechtsverordnungen über Naturschutzgebie
te nach.§ 23 BNatSchG, 

3. die Landkreise und kreisfreien Gemeinden 
für den Erlass von Rechtsverordnungen über 
Landschaftsschutzgebiete nach § 26BNatSchG, 

4. die unteren NatursGhutzbehörden für den. Erlass 
von Rechtsverordnungen über Naturdenkmäler 
nach § 28 BNatSchG und geschützte Landschafts
bestandteilenach.§ 29BNatSchG, 

5. die Gemeinden für den Erlass von Rethtsverord
nungen nach § 29 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG, um 
den Bestand von Bäumen und Sträuchern ganz 
oder teilweise innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile zu schützen, .. soweit dieunte.
re Naturschutzbehördenicht von ihrem Verord~ 
nungsrecht Gebrauch gemacht hat. 

(2) 'Die .. Rechtsverordnungen erlassen die Gec 

meinden, Landkreise und Naturschutzbehörden, in 
deren Bereich der Schutz gegenstand liegt. 2Erstreckt 
sich ein Schutzgegenstand im Fall des Abs. 1 Nr. 2 
über den Bereich . mehrerer . höherer Naturschutzbe
hörden, im Fall des Abs.1 Nr.4 .über den Bereich 
mehrerer unterer Naturschutzbehörden, so wird die. 
Rechtsverordnungvon derjenigen Naturschutzbehör
de erlassen, in deren Gebiet die größte Teilfläche des 
Schutzgegenstands liegt; die Rechtsverordnung er
geht im Einvernehmen mit den anderen betroffenen 
Naturschutzbehörden .und ist auch· von diesen amt-
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lich bekannt zu machen. 31m Fall des Abs. 1 Nr. 3 er
lässt der Bezirk die Rechtsverordnung, wenn sich der 
Schutzgegenstand über den Bereich mehrerer Land
kreise oder kreisfreier Gemeinden erstreckt; für Än
derungen von Verordnungen, die sich ausschließlich 
auf das Gebiet eines Landkreises oder einer kreisfrei
en Gemeinde beziehen, ist der betroffene Landkreis 
oder die betroffene kreisfreie Gemeinde allein zustän
dig; die Änderungen sind auch vom Bezirk amtlich 
bekannt zu machen. 

,Art. 52 

Verfahren zur Inschutznahme 

(1) Die Entwürfe der Rechtsverordnungen nach 
Teil 3 sind mit Karten, aus denen sich die Grenzen des 
Schutzgegenstands ergeben, den beteiligten Stellen, 
Gemeinden und Landkreisen zur Stellungnahme zu
zuleiten. 

(2) lDie Entwürfe der Rechtsverordnungen sind 
mit den Karten auf die Dauer eines Monats öffentlich 
in den davon betroffenen Gemeinden und Landkrei
sen auszulegen. 20rt und Dauer der Auslegung sind 
mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu 
machen mit dem Hinweis, dass Bedenken und An
regungen während der Auslegungsfrist vorgebracht 
werden können. 

(3) Vor dem Erlass von Rechtsverordnungen zum 
Schutz von Naturdenkmälern (§ 28 BNatSchG) und 
Landschaftsbestandteilen (§ 29 BNatSchG) sind die 
betroffenen Grundeigentümer und sonstigen Berech
tigten zu hören. 21m Übrigen kann das Verfahren nach 
Abs. 1 und 2 durch Anhörung der Gemeinde und der 
betroffenen Fachbehörden und -stellen ersetzt wer
den. 3Sätze 1 und 2 gelten nicht für Verordnungen 
nach § 29 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG zum Schutz von 
Bäumen und Sträuchern. 

(4) Die für den Erlass der Rechtsverordnung zu
ständige Naturschutzbehörde oder Körperschaft prüft 
die fristgemäß vorgebrachten Bedenken und Anre
gungen und teilt das Ergebnis den Betroffenen mit. 

(5) IWird eine Rechtsverordnung oder nach dem 
Verfahren nach Abs. 1 bis 3 der Entwurf einer Rechts
verordnung erheblich geändert, so ist das Verfahren 
nach Abs. 1 bis 4 zu wiederholen. 2Bei unerhebliChen 
Änderungen kann von dem Verfahren nach Abs. 1 bis 
3 abgesehen werden, wenn die Belange anderer nicht 
berührt werden oder wenn die betroffenen Berechtig
tenund Stellen angehört wurden. 

(6) IFür das Verfahren zur Inschutznahme können 
auch Karten und Texte in unveränderlicher digitaler 
Form verwendet werden. 2Eine ausreichende Mög
lichkeit zur Einsichtnahme muss gewährleistet sein. 

(7) lEine Verletzung der Vorschriften der Abs. 1 
bis 6 ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres nach der Bekanntmachung der Rechtsverord-

nung schriftlich unter Angabe der Tatsachen, die die 
Verletzung begründen sollen, bei der für den Erlass 
zuständigen Behörde geltend gemacht wird. 2Bei der 
Bekanntmachung der Verordnung ist auf die Rechts
folge nach Satz 1 hinzuweisen. 

Art. 53 

Kennzeichnung der Schutzgegenstände 

(1) lDie Schutzgegenstände sollen durch die unte
ren Naturschutzbehörden in der Natur in geeigneter 
Weise kenntlich gemacht werden. 2Neben der An
bringung des von der obersten Naturschutzbehörde 
bestimmten anülichen Schilds soll nach Möglichkeit 
auf die Bedeutung des Schutzgegenstands und auf 
die wichtigsten Bestimmungen der Rechtsverordnung 
hingewiesen werden. 3Grundeigentümer oder sonsti
ge Berechtigte haben die Aufstellung von Schildern 
zu dulden. 4Bei der Aufstellung ist auf die Grund
stücksnutzung Rücksicht zu nehmen. 

(2) Für Rechtsverordnungen nach Art. 31 gelten 
Abs. 1 Sätze 1,3 und 4 sinngemäß. 

Art. 54 

Zutrittsrecht; einstweilige Sicherstellung; 
Veränderungssperre 

(Art. 54 Abs. 3 abweichend von § 22 BNatSchG) 

(1) IDen Bediensteten und Beauftragten der für 
den Vollzug des Naturschutzrechts zuständigen Be
hörden und Gemeinden sowie des Landesamts für 
Umwelt ist der Zutritt zu einem Grundstück zum 
Zweck von Erhebungen, die zur Erfüllung ihrer Auf
gaben erforderlich sind, gestattet; dies gilt auch für 
die Mitglieder der Naturschutzbeiräte bei der Vorbe
reitung und Durchführung von Sitzungen. 2Dies gilt 
insbesondere zur Vorbereitung und Durchführung 
der zu treffenden Maßnahmen sowie zur Ausfüh
rung von Vermessungen, Bodenuntersuchungen und 
ähnlichen Vorhaben. 3Das Grundrecht nach Art. 13 
des Grundgesetzes wird hierdurch eingeschränkt. 
4Die Eigentümer und Besitzer der betroffenen 
Grundstücke sollen vor dem Betreten in geeigneter 
Weise benachrichtigt werden. sDie Ergebnisse der 
Biotopkartierung sind den Eigentümern bekanntzu
geben. 

(2) IDer Erlass von einstweiligen Sicherstellungen 
von Schutzgebieten und Schutzgegenständen erfolgt 
durch die nach Art. 51 Abs. 1 zuständigen Natur
schutzbehörden oder Körperschaften durch Rechts
verordnung oder Einzelanordnung. 2Die Maßnahme 
darf nicht ergehen, wenn die zuständige Naturschutz
behörde oder Körperschaft nicht gleichzeitig oder 
unmittelbar darauf das Verfahren für die endgültige 
Inschutznahme betreibt. 

(3) lErgänzend zu § 22 Abs. 3 BNatSchG sind 
in geplanten Naturschutzgebieten ab der Bekannt-
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machung der Auslegung (Art. 52 Abs. 2 Satz 2) bis 
zum Inkrafttreten der Schutzverordnung, längstens 
ein Jahr lang, alle Veränderungen verboten, soweit 
nicht in Rechtsverordnungen oder Einzelanordnun
gen nach Abs. 2 abweichende Regelungen getrof
fen werden. 2Die im Zeitpunkt der Bekanntmachung 
ausgeübte rechtmäßige Bodennutzung bleibt unbe
rührt. 3In der Bekanntmachung ist auf diese Wirkung 
hinzuweisen. 

Art. 55 

Datenschutz 

(1) Die Naturschutzbehörden,. das Landesamt für 
Umwelt und der Naturschutzfonds dürfen personene 
bezogene Daten erheben, soweit dies zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz.oder nach ande
ren Rechtsvorschriften erforderlich ist. 

(2) Abweichend von Art. 16.Abs. 2 des Bayeri
schen Datenschutzgesetzesdürfen bei Erhebungen 
mit einer Vielzahl von betroffenen Grundstückseigene 
tümern personenbezogene .. Daten. auch ohne . deren 
Kenntnis erhoben werden, wenn die Tatsache der Er
hebung in der Gemeinde ort?üblich bekannt gemacht 
ist. 

(3) Das Bayerische Datenschutzgesetz findet An
wendung, soweit dieses Gesetz oder andere Rechts
vorschriften keine besonderen Regelungen enthalten. 

Art. 56 

Befreiungen 

lBefreiungen nach § 67 Abs.l und 2 BNatSchG 
werden von der in der Rechtsverordnung be~ 

stimmten Naturschutzbehördeerteilt; fehlt eine 
Bestimmung, wird sie von der Naturschutzbehör
de, . die die Rechtsverordnung . erlassen hat, bei 
Rechtsverordnungen über Naturschutzgebiete 
von der Regierung, bei Rechtsverordnungen über 
Landschaftsschutzgebiete von der unteren Natur
schutzbehörde erteilt; bei Gemeindeverordnungen 
wird sie von der Gemeinde erteilt; bei Vorhaben der 
Landesverteidigung und des Zivilschutzes entschei
detüber die Befreiung die oberste Naturschutzbe
hörde; im Übrigen wird die Befreiung von der hö
heren Naturschutzbehörde erteilt, soweit nicht in 
einer Rechtsverordnung nach Art. 44 Abs. 1 etwas 
anderes bestimmt ist. 213efreiungen von den Ver
boten.des Art. 16 Abs.l, des § 30 Abs .. 2 und §61 
Abs .. 1 BNatSchG erteilt die .untere Naturschutzbec 
hörde. 3Die Befreiung wird durch eine nach anderen 
Vorschriften gleichzeitig erforderliche behördliche 
Gestattung ersetzt, soweit diese Gestattung nicht 
ihrerseits ersetzt wird; die behördliche Gestattung 
darfnur erteilt werden, wenn .die Gründe für eine 
Befreiung vorliegen und dienach.Satz 1 sOnst zu
ständige Behörde ihr Einvernehmen erklärt. 

Teil 9 

Ordnungswidrigkeiten 

Art. 57 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro kann 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. einer vollziehbaren . Einstellungsanordnung nach 
Art. 6 Abs. 2 Satz 2zuwiderhandeh, 

2. den Vorschriften einer nach Art. .12 Abs. 1 in Ver
bindung mit§§ 23, 24,26, 28 oder § 29BNatSchG 
oder einer nach Art. 54 Abs. 2 erlassenen Rechts
verordnung, soweit sie für einen bestimmtell Tat
bestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, zu
widerhandelt, 

3. einer vollziehbaren Einzelanordnung nach Art. 12 
Abs. 3 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 BNatSchG 
oder§ 29 Abs. 1 BNatSchG,nach Art 54 Abs. 2 
oder einer vollziehbaren Untersagungsanordnung 
nach Art, 18 Abs. 2 zuwiderhandelt, 

4. den Vorschriften einer nach§. 3 Abs. 2 BNatSchG 
vollzieh baren Anordnung· zuwiderhandelt, 

5. entgegen § 30 Abs. 2 BNatSchG ein in Art. 23 
Abs. 1 Nrn. 1 bis 5 aufgeführtes Biotop zerstört 
oder erheblich beeinträchtigt, 

6. entgegen Art. 54 Abs.· 3 Veränderungen in einern 
geplanten Naturschutzgebiet vornimmt oder 

7 . einer vollziehbaren Nebenbestimmung in Form 
der Auflage zu einer Gestattung,· wenn die Aufla
ge auf dem Bundesnaturschutzgesetz, diesem Ge
setz oder einer auf Grund dieser Gesetze erlasse
nenRechtsverordnung beruht, nicht nachkommt. 

(2) Mit Geldbuße bis zufünfundzwanzigtausend 
Euro kann belegt werden, wer 

1. den Vorschriften des Art. 16 Abs. 1 zuwiderhan
delt, 

2. bei Ausübung des Rechts nach Art. 26 

a) Grundstücke verunreinigt oder beschädigt 
oder 

b) entgegen Art. 38 Abs. 1 Sachen zurücklässt, 

3. den Vorschriften einer auf Grund des Art. 31 er
lassenen Rechtsverordnung, die für einen be
stimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist, zuwiderhandelt, 

4. einer vollziehbarenEinzelanordnung nach Art. 31 
zuwiderhcmdelt, 



100 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 412011 

5. die Errichtung von Sperren im Sinn des Art. 27 
Abs.3 Satz 2 entgegen Art. 34 Abs.i. Satz 2 oder 
4 nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt oder durch 
sonstige Maßnahmen die Ausübung des Betre
tungsrechts.nach Art. 26 Abs. 1 und 2 beeinträch
tigt. 

(3) Mit Geldbuße bis zu. zehntausend Euro kann 
belegt werden, wer in den Fällen des Abs. 2 Nm. 1, 2 
Buchst. a und NI. 3 fahrlässig handelt. 

(4) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer 

1. entgegen Art. 30 Abs. 2 unbefugt im Wald außer
halb von Straßen und Wegen reitet, 

2. aufPrivatwegen in der freien Natur, die nicht für 
den öffentlichenVerkehr freigegeben sind, unbe
fugt mit Fahrzeugen mit Mötorkraft, ausgenom
men Krankenfahrstühle, fährt oder parkt oder, 
soweit die Wege dafür ungeeignetsind, unbefugt 
reitet oder mitFahrzeugen ohne Motorkraft, aus
genommen Krankenfahrstühle, fährt, 

3. auf Flächen in der freien Natur, die nicht für den 
öffentlichen Verkehr freigegeben sind, mit Fahr
zeugen mit Motorkraft, . ausgenommen Kranken
fahrstühle,ohne Notwendigkeit fährt oder parkt 
oder mit Fahrzeugen ohne Motorkraft, ausgenome 
men Krankenfahrstühle, unbefugt fährt, 

4. gesperrte Forstkulturen oder Forstpflanzgärten 
betritt. 

(5) Kann in einem Bußgeldverfahren wegen eines 
Parkverstoßes nach Abs. 1. NI. 2, Abs. 4 Nr. 2 oder 3 
der Führer des Kraftfahrzeugs, der den P(lrkverstoß 
begangen hat, nicht ermittelt werden, findet §25a des 
Straßenverkehrsgesetzes entsprechende Anwendung; 
dies gilt auch im Fall des Abs; 8. 

(6) Soweit Rechtsverordnungen und Anordnun
gen für einen bestimmten .. Tatbestand ·auf Bußgeld
vorschriften des Art.52 des Bayerischen Naturschutz
gesetzes in der bis zum 31. August 1982 geltenden 
Fassung verweisen, treten die entsprechenden Buße 
geldvorschriften der Abs. 1 bis 4 an deren Stelle; dies 
gilt auch im Fall des Abs. 8. 

(7) Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhand
lungengegen Art. 7 Abs.2, Art. 9 Abs.4 und .Art. 12 
Abs. 3 in Verbindung mit Art. 9 Abs. 4 des Bayeri
sehen Naturschutzgesetzes in der bis zum 28. Feb
ruar 2011 geltenden Fassung können mit Geldbu
ßebis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, auch 
wenn in Rechtsverordnungen oder Anordnungen 
über Naturschutzgebiete,.Naturdenkmäler, Land
schaftsbestandteile und Grünbestände, die bis zum 
3LAugust 1982 erlassen worden sind, eine Verwei
sungauf eine dem Art. 52 Abs. 1. NI. 3 des Bayeri~ 
sehen Naturschutzgesetzes inder bis zum 28, Feb
ruar 2011 geltenden Fassung entsprechende frühere 
Bußgeldvorschrift fehlt,Art. 60 Abs.2 gilt entspre
chend. 

(8) 'Für Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften 
einer nach Art. 7, 8 Abs. 1 und 4, Art. 9.Abs. 1 bis 4, 
Art. 10 Abs .. 2, Art. 11 Abs. 2, Art. 12 oder 48 Abs. 2 des 
Bayerischen Naturschutzgesetzes in einer nicht mehr 
geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnung gilt 
Art. 52 Abs, 1 Nr. 3 des Bayerischen Naturschutz
gesetzes in der· bis zum 28. Februar 2011 geltenden 
Fassung fort. 2Für Zuwiderhandlungen gegen Vor
schriften einer nach Art. 26 des Bayerischen Natur
schutzgesetzes in einer nicht mehr geltenden Fassung 
erlassenen Rechtsverordnung gilt Art. 52 Abs. 2 Nr. 6 
des Bayerischen Naturschutzgesetzes in der bis zum 
28. Februar201l geltenden Fassung fort. 

Art. 58 

Einziehung 

'Die durch eine Ordnungswidrigkeit nach Art. 57 
gewonnenen oder erlangten oder die zu ihrer Bege
hung gebrauchten oder. dazu bestimmten Gegen
stände einschließlich der hei der Ordnungswidrigkeit 
verwendeten Verpackungs- und Beförderungsmittel 
können eingezogen werden. 2Es können auch Gec 
genständeeingezogen werden, auf die sich dieOrd
nungswidrigkeit bezieht. 3§ .23 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist· anzuwenden. 

Teil 10 

Übergangs- und Schlussvorschriften 

Art. 59 

Änderung des Gesetzes über die Zuständigkeiten 
in der Landesentwicklung und in den Dmweltfragen 

In das Gesetz über die Zuständigkeiten inder 
Landesentwicklung und in den Umweltfragen in 
der Fassung der BekanntIIlachungvom 29 .. Juli 1994 
(GVBI S.873, BayRS 1102-3~UG), zuletzt geändert 
durch Art. 78 Abs. 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2010 
(GVEl S.66), werden folgende Art.3c und 3d einge
fügt: 

"Art.3c 

Vollzug des Umweltschadensgesetzes 

Zuständige Behörden für die Wahrnehmung 
von Aufgaben nach deIIl Umweltschadensgesetz 
(USchadG) sind im Fall von 

1. § 2 NI. 1 Buchst. a USchadG.die Regierungen als 
höhere Naturschutzbehörden, 

2. § 2 Nr. 1 Buchst. b USchadG die für den Vollzug 
des Wasserrechts zuständigen Behörden, 

3.. § 2 NI. 1 Buchst .. c USchadG die für den Vollzug 
des Bodenschutzrechtszuständigen Behörden. 
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Art. 3d 

Anerkennung von Vereinigungen 

Im Vollzug des § 3 Abs. 3 des Umwelt-Rechts
behelfsgesetzes ist für die Anerkennung von inlän
dischen Vereinigungen mit einem Tätigkeitsbereich, 
der nicht über das Gebiet des Freistaates Bayern hin" 
ausgeht, das Landesamt für Umwelt zuständig." 

Art. 60 

Überleitungsvorschriften 

(1) IDie auf Grund desNaturschutzgesetzes vom 
26. Juni 1935 in der Fassung vom 1. August 1968 
(BayBS ErgB S. 1). zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 31. Juli 1970 (GVBl S. 345), und die .auf Grund 
des Bayerischen Naturschutzgesetzes in einer nicht 
mehr geltenden Fassung erlassenen·· Verordnungen 
und AIlordnungen über den Schutz von Flächen und 
einzelnen Bestandteilen der Natur bleiben bis zu ihrer 
ausdrücklichen Aufhebung oder bis zum Ablauf ihrer 
Geltungsdauer in Kraft. 2Für die Aufhebung und Än
derunggelten die Zuständigkeits-. und Verfahrensvor
schriften des Teils 8 entsprechend. 

(2) IFür Zuwiderhandlungen gegen auf Grund des 
Naturschutzgesetzesvom 26. Juni 1935inderFassung 
vom 1. August 1968 (BayBSErgBS. 1). zuletztgeän
dertdurch Gesetz vom31. Juli 1970 (GVBl S. 345),er
lassene Verordnungen und Anordnungen gilt Art. 55 
Abs. 1 Satz 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes in 

der bis zum 28. Februar 2011 geltenden Fassung fort. 
2 Art. 58 ist anzuwenden. 

Art. 61 

Inkrafttreten; Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetztritt am 1. März 2011 in Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 28. Februar 2011 treten 

1. das Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege 
der Landschaft und die Erholung in der freien Na
tur (Bayerisches Naturschutzgesetz -BayNatSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. De
zember 2005 (GVBI 2006 S. 2, BayRS 791-1-UG), 
geändert durch Art. 78 Abs. 8 des Gesetzes vom 
25. Februar 2010 (GVBIS. 66). und 

2. das Gesetz zum Schutz der wildwachsenden 
Pflanzen und der nicht jagdbaren wildlebenden 
Tiere (NaturschutzcErgänzungsgesetz -' NatEG) 
vom 29. Juni 1962 (BayRS 791-2cUG), zuletzt ge
ändert durch § 2 des Gesetzes vom 26. Juli 2005 
(GVBl S.274), 

außer Kraft. 

München, den 23. Pebruar 2011 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof er 
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2210-1-1-WFK ,2030-1:2-WFK, 2210-8-2-WFK 

Gesetz zur Änderung 
. des Bayerischen Hochschulgesetzes, 

des Bayerischen Hochschulpersonalgesetz~s und 
des Bayerischen Hochschulzulassungsgesetzes 

Vom 23. Februar 2011 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hiermitbekannt ge
macht wird: 

§ 1 

Änderung des Bayerischen Hochschulgesetzes 

Das Bayerische Hochschulgesetz (BayHSchG) vom 
23. Mai 2006 (GVBl S. 245, BayRS 2210-1-1-WFK). 
zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 7. Juli 
2009 (GVBIS. 256), wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Art. 56 erhält folgende Fassung: 

"Art. 56 Studiengänge, sonstige Studien". 

b) Art. 63 erhält folgende Fassung: 

"ArL63 Anrechnung von Kompetenzen". 

2. In Art. 1 Abs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort 
"wird" die Worte "oder dass anstelle derBezeich
nung ,Fachhochschule' die Bezeichnung iHoch~ 
schule für an gewandte Wissenschaften' verwen
det wird" eingefügt. 

3. Art. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 6 Halbsatz 2 erhält folgende Fas
sung: 

"in diesem Rahmen führen sie anwendungs
bezogene Forschungs- und. Entwicklungsvor
haben durch. " 

b) Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Die Universitäten und, im Rahmen koopera
tiver Promotionen, auch die Fachhochschulen 
wirken. auf die wissenschaftliche Betreuung 
der Personen hin, die eine Promotion anstre
ben; die Universitäten sollen für diese fore 
schungsorientierte Studien anbieten. " 

c) In Abs. 5 Satz 1 werden nach dem Wort "Tech
nologietransfer" die Worte "sowie die akade~ 
mische Weiterbildung" eingefügt. 

4. Art. 4 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort "Frauenbe
auftragten" die Worte "der Hochschule und 
der Fakultäten" eingefügt. 

b) In Satz 2 werden das Wort "sollen "durch das 
Wort "sind" und die Worte "entlastet wer
den" durch die Worte "zu entlasten"erseizt. 

5. In . Art. 12 Abs. 3' Nr.7 werden nach dem Wort 
"Gebühren" das Komma sowie das Wort "Verwal
tungskostenbeiträgen " gestrichen. 

6. Dern Art. 17 Abs. 1 wird folgender Satz 6 ange
fügt: 

,,6Die Grundordnungkann vorsehen, dass wei
tere Personen, insbesondere ehemalige Studie
rende undpoktoranden, die an der . Hochschule 
einen Studienabschluss oder akademisc.o.en Grad 
erworben haben (Alumni), Mitglieder der Hoch
schule sind; sie werden keiner Mitgliedergrup
pe nach Abs. 2. zugeordnet, wirken nicht an der 
Selbstverwaltung nach Art. 18 Abs. 1 Satz 2 mit 
und gelten nicht als Mitglieder der Hochschule im 
Sinn des Art. 26 Abs. 1 Satz 2." 

7. In Art. 19 Abs. 3 Satz 3 werden die Worte "im 
Benehmen mit der Hochschule durch Rechtsver
ordnung" durch die Worte "durch die Grundord
nung" ersetzt. 

8, Art. 42 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aal Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Studierender ist,.wer an einer Hochc 

schule für einen Studiengang oder sonsti
ge Studien (Studium) immatrikuliert ist. " 

bb) Es wird folgender Satz 5 angefügt: 

i, sDie Immatrikulation in Modulstudien ist 
nur zulässig, soweit die einzelnen Module 
nicht Teil eines zulassungsbeschränkten 
grundständigen oder postgradualen Stu
diengangs sind. " 

b) Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) .. 1Schülern und Schülerinnen, die 
nach dem einvernehmlichen Urteil von 
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Schule und Hochschule besondere Be
gabungen aufweisen, kann im Einzelfall 
genehmigt werden, an Lehrveranstal
tungen teilzunehmen sowie Studien und 
Prüfungsleistungen zu erbringen. 2 Art. 63 
Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. " 

9. Art. 43 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 2 werden das Wort "legen" durch 
das Wort "können" und das Wort "fest" 
durch das Wort "festlegen" ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Worte "In Ausnah
mefällen kann die Hochschule" durch die 
Worte "Die Hochschule kann" ersetzt. 

cc) Satz 4 erhält folgende Fassung: 

,,'Weiterbildende Masterstudiengänge 
setzen zusätzlich eine qualifizierte be
rufspraktische Erfahrung von in der Regel 
nicht unter einem Jahr voraus." 

dd) Satz 5 wird aufgehoben. 

b) Abs. 6 erhält folgende Fassung: 

,,(6) lSonstige postgraduale Studiengän
ge im Sinn von Art. 57 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 
und postgraduale Modulstudien setzen einen 
Hochschulabschluss oder einen gleichwer
tigen Abschluss voraus. 2Sonstige weiterbil
dende Studien stehen neben Bewerbern und 
Bewerberinnen mit abgeschlossenem Hoch
schulstudium und anschließender Berufser
fahrung auch solchen Bewerbern und Bewer
berinnen mit Berufserfahrung offen, die die für 
die Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf 
oder auf andere Weise erworben haben. 31m 
Übrigen bestimmt sich die Qualifikation nach 
den Erfordernissen der sonstigen postgradua
len Studiengänge und weiterbildenden Studi
en. 4Das Nähere regelt die Hochschule durch 
Satzung, in der auch die Erteilung eines Zer
tifikats geregelt und bestimmt werden kann, 
dass die Berufserfahrung in Ausnahmefällen 
erst nach Studienbeginn erworben wird." 

c) Es wird folgender Abs. 9 angefügt: 

,,(9) Für den Zugang zu grundständigen 
Modulstudien gelten dieselben Vorausset
zungen wie für den Zugang zum jeweiligen 
grundständigen Studiengang. " 

10. Art. 44 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aal In den Sätzen 2 und 3 werden jeweils 
nach den Worten "Art. 43 Abs. 1" die 

Worte "oder Art. 45" eingefügt. 

bb) In Satz 4 werden nach den Worten 
"Art. 43 Abs. 2" die Worte "oder Art. 45" 
eingefügt. 

b) In Abs. 4 Satz 2 werden die Worte "Zentral
stelle für die Vergabe von Studienplätzen" 
durch die Worte "Stiftung für Hochschulzu
lassung " ersetzt. 

11. In Art. 46 Nr. 3 werden nach dem Wort "Studien
gang" die Worte "oder in sonstige andere Studi
en" eingefügt. 

12. Art. 47 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Worte "Vergabe 
von Studienplätzen" durch die Worte "Er
richtung einer .gemeinsamen Einrichtung für 
Hochschulzulassung " ersetzt. 

b) In Abs. 3 Satz 1 werden nach dem Wort "kön
nen" die Worte "im Sommersemester 2011 
insbesondere" eingefügt. 

13. In Art. 48 Abs. 4 werden nach dem Wort "Eltern
zeit" die Worte "sowie Zeiten für die Pflege eines 
nahen Angehörigen im Sinn von § 7 Abs. 3 des 
Gesetzes über die Pflegezeit (Pflegezeitgesetz -
PflegeZG) vom 28. Mai 2008 (BGEl I S. 874, 896) 
in der jeweils geltenden Fassung, der pflegebe
dürftig im Sinn der §§ 14, 15 des Elften Buches So
zialgesetzbuch (SGB XI) vom 26. Mai 1994 (BGEl I 
S. 1014, 1015) in der jeweils geltenden Fassung 
ist," eingefügt. 

14. In Art. 49 Abs. 2 Nr. 3 werden nach dem Wort 
"Studiengang" die Worte "oder in sonstige ande
re Studien" eingefügt. 

15. i~.rt. 50 wird wie folgt geändert: 

a) In .Nr. 3 wird der Schlusspunkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt. 

b) Es wird folgende Nr. 4 angefügt: 

,,4. das Ablegen von Prüfungen ist im Rah
meneines Gaststudiums nicht zulässig. " 

16. Art. 56 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Studiengänge, sonstige Studien" . 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aal Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Für Absolventen und Absolventinnen 
eines· Hochschulstudiums können zur 
Vermittlung weiterer wissenschaftlicher, 
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künstlerischer oder beruflicher Qualifi
kationen, .insbesondere zur Heranbildung 
des wissenschaftlichen oder künstleric 

schen Nachwuchses und zur beruflichen 
Weiterbildung· postgraduale Studiengän
ge angeboten werden." 

bb) Sätze 3 und 4 werden aufgehoben. 

c) Es werden folgende Abs. 4 bis 6 angefügt: 

,,(4) IStudiengänge können alS berufsbe
gleitende Studiengänge angeboten werden. 
2Sie sind von der Hochschule so zu gestalten, 
dass sie neben einer Berufstätigkeit absol
viert werden. können. 3Dies .. setzt besondere 
organisatorische Vorkehrungen voraus, ins
besondere eine Konzentration der. Präsenz
veranstaltungen auf die Abendstunden, auf 
Wochenenden und auf Blockkurse. sowie An
teile virtueller Lehre. 

(5) Duale Studiengänge vertiefen die Pra
xisanteile ··eines Studiengangs·oder integrie" 
ren eine berufliche Ausbildung in Form eines 
Verbundstudiums. 

(6) Zum Erwerb von wissenschaftlichen 
oder beruflichen Teilqualifikationen können 
folgende sonstige Studien angeboten werdeh: 

1. Modulstudien,indenen einzelne Module 
eines grundständigen oder postgradualen 
Studiengangs absolviert werden, 

2. Zusatzstudü:m, in denen parallel zu einem 
grundständigen oder postgradualen Stu
diengang weitere Teilqualifikationen et
wotbenwerden, 

3. spezielle weiterbildende Studien. " 

17. Art. 57 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
"kann" die Worte "oder sonstige Studien 
(Art. 56 Abs.6) abgeschlossen :werden kön
nen" eingefügt. 

b)DernAbs. 2 wird folgender Satz 6 angefügt: 

,,6Die Regelstudienzeit beträgt bei Modulstu
dien in der Regel ein Semester, bei Modulen, 
die sich nach den für den jeweiligen. Studie 
engang geltenden Regelungen über mehrere 
Semestererstrecken,entsprechend länger; im 
Übrigen richtet sie sich nach den Erfordernis
sen der jeweiligen sonstigeriStudien. " 

18. Art. 61 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Worte "sollen die 
Prüfungen in der Regel.studienbegleitend ab
genommen werden" durch die Worte "finden 

die Prüfungen studienbegleitend statt (Mo
dulprüfungen)" ersetzt. 

b) In Abs.2 Satz 3 NI. 3 werden nachdem Wort 
"werden" ein Komma sowie die Worte "so
weit dieses Gesetz keine abweichenden Re
gelungen trifft" eingefügt. 

c) Abs.3 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aal Nr. 4 erhält folgende Fassung: 

,,4. das Verfahren zur Anrechnung von 
Kompetenzen. nach Maßgabe des 
Art. 63 auf.die nach derPrüfungsord
nung nachzuweisenden Kompeten
zen, für außerhalbdes Hochschul
bereichs erworbene Kompetenzen 
auch den Umfang. der anrechenba
ren Kompetenzen, " . 

bb) NI. 5 Halbsatz2wirdgestrichen. 

cc) NI. 11 erhält folgende Fassung: 

,,11. die Wiederholung der Prüfung, wo
bei durch studienorganisatorische 
Maßnahmen sicherzustellen ist, daSS 
die Wiederholung in der Regel inner" 
halb einer Frist von sechs Monaten 
möglich ist; bei sonstigen Studien im 
Sinn von Art. 56Abs.6 Nr. 1 kann die 
Prüfung einmal wiederholt werden, ". 

d) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 entfällt die Satznummerierung. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

e) In Abs. 7 Satz 5 Halbsatz 1 werden nach dem 
Wort "Teilprüfungen" die Worte "sowie für 
Modulprüfungen ".eingefügt. 

19. Art. 63 erhält folgende Fassung: 

"Art. 63 

Anrechnung von Kompetenzen 

(1) IStudienzeiten, Studien- und Prüfungsleis-
tungen, die in Studiengängen an anderen staat
lichen oder staatlich anerkannten .Hochschulen 
in der Bundesrepublik·· Deutschland. durch ·die 
erfolgreiche Teilnahme an einer Fernstudienein
heit im Rahmen eines Studiengangs an einer 
staatlichen .oder staatlich anerkannten Hoch
schule in· der Bundesrepublik Deutschland oder 
inStudiengängen an ausländischen Hochschulen 
erbracht worden sind, sind anlässlich der Fortset
zung des Studiums, der Ablegung von Prüfungen, 
der Aufnahme eines weiteren Studiums oder der 
Zulassung zur Promotion anzurechnen, außer es 
bestehen wesentliche Unterschiede hinsichtlich 
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der erworbenen Kompetenzen (Lernergebnis
se). 2Gleiches gilt für Studienzeiten, Studien
und Prüfungsleistungen, die an einer staatlichen 
oder staatlich anerkannten Hochschule in Bayern 
im Rahmen von sonstigen Studien nach Art. 56 
Abs. 6 Nm. 1 und 2, in speziellen Studienange
boten nach Art. 47 Abs. 3 Satz 1 oder an der Vir
tuellen Hochschule Bayern erbracht worden sind. 

(2) 'Kompetenzen, die im Rahmen einer ein
schlägigen, erfolgreich abgeschlossenen Berufs
oder Schulausbildung, sonstiger weiterbildender 
Studien nach Art. 56 Abs. 6 Nr. 3 oder einer be
rufspraktischen Tätigkeit erworben wurden, kön
nen angerechnet werden, wenn sie gleichwertig 
sind. 2 Außerhalb des Hochschulbereichs erworbe
ne Kompetenzen dürfen höchstens die Hälfte der 
nachzuweisenden Kompetenzen ersetzen. 

(3) 1Wird die Anrechnung versagt, kann die 
betroffene Person eine Überprüfung der Entschei
dung durch die Hochschulleitung beantragen, 
soweit die Anrechnung nicht einen Studiengang 
betrifft, der mit einer staatlichen oder .kirchlichen 
Prüfung abgeschlossen wird; die Hochschullei
tung gibt der für die Entscheidung über die An
rechnung zuständigen Stelle eine Empfehlung für 
die weitere Behandlung des Antrags. 2§ 5a Abs. 1 
Satz 2 und § 112 des Deutschen Richtergesetzes 
bleiben unberührt. " 

20. Art. 64 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Sätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

,,2Sie setzt in der Regel ein mit einer Prüfung 
erfolgreich abgeschlossenes Studium 

1. in einem Studiengang im Sinn von Art. 57 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 an einer Universität, 

2. in einem Studiengang Musikpädagogik 
(Lehramtsstudiengänge Musik) oder Mu
sikwissenschaft im Sinn von Art. 57 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 an einer Hochschule für Mu
sik, 

3. in einem Studiengang Kunstpädagogik 
(Lehramtsstudiengänge Kunst) im Sinn 
von Art. 57 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 an einer 
Akademie der Bildenden Künste, 

4. in einem Studiengang Medienwissen
schaften im Sinn von Art. 57 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 an einer Hochschule für Fernsehen 
und Film, 

5. in einem Masterstudiengang im Sinn von 
Art. 57 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 an einer Univer
sität oder Fachhochschule, 

6. in einem Masterstudiengang Musikpä
dagogik (Lehramtsstudiengänge Musik) 
oder Musikwissenschaft im Sinn von 

Art. 57 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 an einer Hoch
schule für Musik, 

7. in einem Masterstudiengang Kunstpäda
gogik (Lehramtsstudiengänge Kunst) im 
Sinn von Art. 57 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 an ei
ner Akademie der Bildenden Künste oder 

8. in einem Masterstudiengang Medienwis
senschaften im Sinn von Art. 57 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 1 an einer Hochschule für Fern
sehen und Film 

voraus. 

3Die Universitäten und Kunsthochschu
len regeln in der Promotionsordnung, un
ter welchen Voraussetzungen Absolventen 
und Absolventinnen einschlägiger sonstiger 
universitärer Studiengänge, sonstiger Fach
hochschulstudiengänge, sonstiger Studien
gänge in Musikpädagogik (Lehramtsstu
diengänge Musik) und Musikwissenschaft 
an einer Hochschule für Musik, sonstiger 
Studiengänge in Kunstpädagogik (Lehr
amtsstudiengänge Kunst) an einer Akade
mie der Bildenden Künste und sonstiger 
Studiengänge in Medienwissenschaften an 
einer Hochschule für Fernsehen und Film 
zugelassen werden; dabei sollen zu erbrin
gende zusätzliche Studien- und Prüfungs
leistungen grundsätzlich höchstens ein Jahr 
erfordern. " 

b) Es wird folgender neuer Satz 4 eingefügt: 

,,4Die Universitäten sehen in der Promotions
ordnung vor, dass Professoren und Profes
sorinnen von Fachhochschulen und ,Kunst
hochschulen als Betreuende und Prüfende 
bestellt werden können (kooperative Promo
tion)." 

cl Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden Sätze 5 
und 6. 

21. In Art. 65 Abs. 7 Satz 2 werden die Worte ,,4 und 
5" durch die Worte ,,5 und 6" ersetzt. 

22. Dem Art. 66 Abs. 2 werden folgende Sätze 4 und 
5 angefügt: 

,,4Die Akademien der Bildenden Künste verleihen 
in Kooperation mit einer Universität den Doktor
grad im Bereich Kunstpädagogik (Lehramtstudi
engänge Kunst). 5Die Hochschule für Fernsehen 
und Film verleiht in Kooperation mit einer Univer
sität den Doktorgrad im Bereich der Medienwis
senschaften. " 

23. D.em Art. 67 wird folgender Satz 3 angefügt: 

,,3Inhaber eines von einer bayerischen staatli
chen oder staatlich anerkannten Hochschule 
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nach Art. 66 Abs. 2. Satz 2 verliehenen Grades 
,Doctor of Philosophy (Ph.D.)' können diesen al~ 
ternativ auch in der abgekürzten Form ,Dr.' füh
ren." 

24. Art..71wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 4 Halbsatz 2 werden nach 
demWort "Teilzeitstudiengängen" die Worte 
"oder in Modulstudien" und nachdem Wort 
"Teilzeitstudiums " die Worte "oder des Mo
dulstudiums" eingefügt. 

b) Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aal In Nr.2. werden die Worte "oder aus
schließliCh" gestriChen; 

bb) In Nr.3. wird das Wort "ausschließlich" 
durch das Wort" überwiegend" ersetzt. 

c) Abs. 8 wird wiefblgtgeändert: 

aal Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

,,2Die Hochschulen können für das Studi
um ineihem berufsbegleitenden Studien
gang nach Art. 56 Abs. 4 abweiChend von 
Abs.l Gebühren erheberl." 

bb) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden 
Sätze 3 und 4 und erhalten folgende Fas
sung: 

,;3Die Höhe der Gebühren ist nachdem 
Aufwand der Hochschule und nach der 
Bedeutung der Leistung für die Studieren
den oder Gaststudierenden zu bemessen. 
4Das Nähere wird durch Rechtsverord
nung bestimmt, in der auch festzulegen 
ist, dass in Fällen. besonderer Härte von 
der Erhebung einer Gebühr ganz oder 
teilweise abgesehenwerden kann. " 

ce) Es wird folgender Satz 5 angefügt: 

,,5 Abs. 7 gilt entsprechend. " 

25. DemArt. 74 wird folgender Abs .. 3 angefügt: 

,,(3) Das Staatsministerium soll die Hochschu
len bei dex Erfüllung ihrer Aufgaben beraten und 
die Entschlusskraft und Selbstverantwortung der 
Hochschuldrganestärken. " 

26. Dem. Art. 79 Abs. 1 wird folgender Satz 8 ange
fügt: 

"BBei einem Ausscheiden aus sonstigen Gründen 

27. In Art. 80 Abs. 3 Satz 3 werden nach den Worten 
"Art.43 Abs. 1 bisT' die Worte "und 9" und nach 
den Worten "Art. 44" die Worte "sowie Art. 45" 
eingefügt. 

28. Art. 87 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Nr. 1 werden nach 
dem Wort "Universität" jeweils ein Komma 
und das Wort "Universitätsklinikum" einge
fügt. 

b) In Abs. 3 wird die Zahl" 7" durch die Zahl" 8" 
ersetzt. 

29. Dem Art. 104 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3)lDie Verfahren 

L der staatlichen Anerkennungnach Art. 76, 

2. der Genehmigung der Beschäftigung von 
hauptberuflichen Lehrkräften nach Art. 79 
Abs. 1 sowie 

3. der Feststellung der Berechtigung zur Durch
führungvon Studiengängen und Abnahme 
von Hochschulprüfungen nach Art. 86 

können über eine einheitliche Stelle (einheit
licher Ansprechpartner) nach den Vorschriften 
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgeset
zes (BayVwVfG) abgewiCkelt werden. 2Art. 71e 
BayVwVfG findet im Fall des Satzes 1 Nr. 1 keine 
Anwendung. " 

30. In Art, 106 Abs.l Satz 1 werden die Worte" Satz 3" 
durch .dieWorte "Satz 4" ersetzt. 

§2 

Änderung des 
Bayerischen Hochschulpersonalgesetzes 

Das .Gesetz über die Rechtsverhältnisse der 
Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen sowie 
des weiteren wissenschaftlichen und künstlerischen 
Personals an den Hochschulen (Bayerisches Hoch
schulpersonalgesetz - BayHSchPG) vom 23. Mai 2006 
(GVBlS. 230, BayRS 2030-1-2-WFK).zuletzt geändert 
durch § 2 des Gesetzesvom.7. Juli 2009 (GVBl S.256). 
wird wie folgt geändert: 

1. Dem Art. 3 Abs.3 wird folgender Satz 3 angefügt: 

,,3Art.143 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 BayBG findet ent
sprechende Anwendung." 

darf .die bisherige Berufsbezeichnung nach den 2. Art. 6 wird wie folgt geändert: 
Sätzen 6 und 7 .geführt werden,wenn die Lehr-
kraft die entspreChende Tätigkeit mindestens a) Abs. lwirdwiefolgt geändert: 
zehn Jahre ausgeübt hat; die Führung bedarf der 
Zustimmung der Hochschule." aa)In Satz 3 Nr. 1 werden nach dem Wort 
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"Studiums" die Worte "und in berufsbe
gleitenden Studiengängen nach Art. 56 
Abs. 4 BayHSchG" eingefügt. 

bb) Es wird folgender Satz 6 angefügt: 

,,6Der Umfang der Tätigkeiten im Neben
amt nach Satz 3 darf zusammen mit sons
tigen genehmigten Nebentätigkeiten die 
in Satz 2 Halbsatz 2 geregelte zeitliche 
Grenze nicht überschreiten." 

b) Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2In der Krankenversorgung, in der For
schung und in der Lehre sowie zu deren 
unmittelbaren Unterstützung erbrachte 
Leistungen können berücksichtigt wer
den." 

c) Es wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) ISoweit die Einnahmen aus Privat
behandlung dem Dniversitätsklinikum oder 
der Universität zustehen, sind diese zur 
Mitarbeiterbeteiligung verpflichtet. 2Unab
hängig von deren dienstrechtlicher Stellung 
müssen ärztliche Mitarbeiter und Mitarbei
terinnen und können alle sonstigen Mit
arbeiter und Mitarbeiterinnen jeweils des 
Bereichs, dessen fachlich verantwortlicher 
Leiter oder dessen fachlich verantwortliche 
Leiterin die Privatbehandlung erbracht hat, 
beteiligt werden; dies gilt nicht für Professo
ren und Professorinnen, die für Tätigkeiten 
in diesem Bereich Anspruch auf gesonderte 
Vergütung haben. 3In der Krankenversor
gung, in der Forschung und in der Lehre so
wie zu deren unmittelbaren Unterstützung 
erbrachte Leistungen können berücksich
tigt werden. 4Verantwortung, Leistung und 
Erfahrung sind angemessen zu berücksich
tigen. SVon dem jährlichen Nettoliquida
tionserlös aus der Privatbehandlung nach 
Satz 2, der 60 000 € überschreitet, werden 
20 v. H., der 240000 € überschreitet, 25 v. R, 
höchstens jedoch 20 v. H. des jährlichen 
Nettoliquidationserlöses dem Pool für Mit
arbeiterbeteiligung zugeführt. 6Der fachlich 
verantwortliche Leiter oder die fachlkh ver
antwortliche Leiterin kann diesen Pool für 
Mitarbeiterbeteiligung mit eigenen Mitteln 
auf Grund Vereinbarung mit' dem Klinikum 
oder der Universität erhöhen. 7Die indivi
duelle jährliche Mitarbeiterbeteiligung darf 
130 v. H. des jeweiligen Bruttojahresgehalts 
nicht überschreiten. BAlle im Zusammen
hang mit der Mitarbeiterbeteiligung anfal
lenden sDzialversicherungsrechtlichen Ab
gaben des Arbeitgebers sind aus dem Pool 
für Mitarbeiterbeteiligung zu bestreiten. 
9Das Nähere wird durc:h Satzung bestimmt, 
in der der Mindestumfang der Beteiligung 
der Mitarbeitergruppen und nähere Vertei-

lungsgrundsätze zu regeln sind; darüber hi
naus können insbesondere Regelungen zur 
Mitarbeiterbeteiligung in gemeinsamen kli
nischen Einrichtungen sowie zum Verbund 
mehrerer Einrichtungen und zum Ausgleich 
zwischen zusammenwirkenden Einrichtun
gen getroffen werden. IODie Satzung kann 
bestimmen, dass bei der Berechnung des 
Mitarbeiterpools von Satz 5 insoweit .abge
wichen wird, als an Stelle des Nettoliquida
tionserlöses der Bruttoliquidationserlös zu
grunde gelegt wird, wenn damit dem Pool 
für die Mitarbeiterbeteiligung insgesamt 
nur die Summe zugeführt wird, die bei der 
Privatliquidation auf Grund der Pflichtbetei
ligung verteilt wurde; Sätze 6 und 7 bleiben 
dabei unberührt." 

3. Art. 7 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 1 NI. 1 erhält folgende Fassung: 

,,1. ein abgeschlossenes Hochschulstudi
um/li. 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 NI. 3 wird .der Schlusspunkt 
durch einen Strichpunkt ersetzt und fol
gender Halbsatz angefügt: 

"der Nachweis der außerhalb des Hoch
schulbereichs ausgeübten beruflichen 
Praxis kann in besonderen Fällen da
durch erfolgen, dass über einen Zeit
raum von mindestens fünf Jahren ein er
heblicher Teil der beruflichen Tätigkeit 
in Kooperation zwischen Hochschule 
und außerhochschulischer beruflicher 
Praxis erbracht wurde. " 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

cc) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2. 

dd) Der bisherige Satz 4 wird Satz 3 und wie 
folgt geändert: 

aaa) In Halbsatz 1 werden die Worte 
"bis 3" durch die Worte "und 2" 
ersetzt. 

bbb) Halbsatz 2 erhält folgende Fas
sung: 

"Art. 4 Abs. 2 und Art. 52 des Leis
tungslaufbahngesetzes gelten ent
sprechend. " 

4. Art. 9 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Nr. 3 werden nach dem Wort "und" 
die Worte "sonstigen Studienangeboten so
wie" eingefügt. 



108 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr.412011 

b) Es wird folgender Satz 4 angefügt: 

,,'Professoren und Professorinnen an Universi
täten und Fachhochschulen kann abweichend 
von Satz 1 als Dienstaufgabe eine überwiegen
d~ oder ausschließliche Tätigkeit in der For
schung übertragen werden (Forschungspro
fessuren); die Übertragung ist zu befristen. " 

5; Art. 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Worte "Die allge
meinen beamtenrechtlichen Vorschriften über 
die Laufbahnen," durch die Worte "Die lauf
bahnrechtlichen Vorschriften sowie die Vor
schriften "ersetzt. 

b) In Abs. 4 Halbsatz 1 werden die Worte "das 
65. LebenSjahr" durch die Worte "die gesetz
lich festgesetzte Altersgrenze" und die Worte 
"Vollendung des 65. Lebensjahres" durch die 
Worte "Erreichen der gesetzlich festgesetzten 
Altersgrenze" ersetzt. 

6. Art. 14 Satz 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

,,1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, ". 

7. In Art. 15 Abs.3 Satz 1 wird das Wort "Angestell
tenverhältnis" durch die Worte "privatrechtliches 
Arbeitsverhältnis" ersetzt. 

8. Art, 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Worte "Die allge
rneinen beamtenrechtlichen. Vorschriften über 
die Laufbahnen," .durch die Worte ,;Die lauf
bahnrechtlichen Vorschriften sowie die Vor
schriften "ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 werdennach dem Wort 
"Tätigkeit"ein Komma sowie die Worte "für 
ein Stipendium" eingefügt. 

9. Art.l8 wird wiefolgt geändert: 

a) Dem Abs. 3 wird folgender Satz. 5 angefügt: 

,,'Von einer Ausschreibung kann auch bei Vor
lage .. eines. zwischen Staatsministerium und 
Hochschule abgestimmten Qualitätssiche
rungskonzepts.abgesehen werden. " 

b) In Abs. 4. Satz 5 wird der Schlusspunkt durch 
einen Strichpunkt ersetzt undfolgender Halb
satz angefügt: 

"das auswärtige Mitglied des Berufungsaus
schusses nach Satz 3 kann ein auswärtiges 
Gutachten abgeben. " 

10. Art. 19 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

,,2. ein abgeschlossenes Hochschulstudium 
nachweisen," . 

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) lFür die Einstellung wissenschaftli
cher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ei
nem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis gel
ten Abs. 1 Satz 1 Nm. 2 bis 4 sowie Sätze 2 
und. 3. 2Bei befristeter Tätigkeit kann von 
den in Abs. 1 Satz 1 Nm. 3 und 4 genannten 
Voraussetzungen abgewichen werden. 3Die 
Einstellung künstlerischer Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in einemprivatrechtlichen 
Arbeitsverhältnis setzt in der Regel ein ab
geschlossenes Hochschulstudium voraus." 

11. Art. 20 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte "zu Beamten. 
der. Laufbahn des Akademischen Rats und 
der Akademischen Rätin" durch die Worte 
"zum Akademischen Rat oder zur Akade
mischen Rätinin der Fachlilufbahn Bildung 
und Wissenschaft" ersetzt. 

b) In Satz 2 wird das Wort "Angestelltenver
hältnis" durch die Worte "privatrechtlichen 
Arbeitsverhältnis" ersetzt. 

12. Art. 22 wird wie folgt geändert: 

a) Abs.2 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 wird das Wort "Angestellten
verhältnis" durch die. Worte "privat
rechtlichen Arbeitsverhältnis" ersetzt. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Die Beschäftigung setzt ein abge
schlossenes Hochschulstudium voraus. " 

b). Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aal Der bisherige Wortlaut wird Satz 1; das 
Wort "Angestelltenverhältnis " wird 
durch die Worte "privatrechtlichenArc 

beitsverhältnis"· ersetzt. 

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

,,2Für die Beamten und Beamtinnen auf 
Zeit im Sinn des Satzes 1ge1ten die po
sitive Zwischenevaluierung nach Art; 65 
Abs.5 Satzt BayHSchG, die Verlänge
rung des Beamtenverhältnisses nach 
Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 1 sowie die Er
nennung nach Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 2 
als Feststellung im Sinn des Art. 30 
Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Besol
dungsgesetzes;. im Übrigen regelt das 
Staatsministerium die Leistungsfest
stellung>nach Art. 30 Abs.3Satz 1 des 



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt NI. 412011 109 

Bayerischen Besoldungsgesetzes durch I § 3 
Verwaltungsvorschrift. " 

c) In Abs. 6 Halbsatz 1 wird das Wort "Ange
stelltenverhältnis" durch die Worte "privat
rechtlichen Arbeitsverhältnis" ersetzt. 

13. Art. 24 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 Halbsatz 1 erhält folgende Fassung: 

"Lehrkräfte für besondere Aufgaben wer
den unter Übertragung dieser Funktion in 
der Regel zum Akademischen Rat oder zur 
Akademischen Rätin oder zum Fachlehrer 
oder zur Fachlehrerin in der Fachlaufbahn 
Bildung und Wissenschaft ernannl;" . 

b) In Satz 2 wird das Wort "Angestelltenver
hältnis" durch die Worte "privatrechtlichen 
Arbeitsverhältnis "ersetzt. 

14. Art. 25 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 werden die Worte 
"Abs. 3 Satz 1 NI. 3 und Satz 3" durch die 
Worte "Abs. 3 Satz 1 NI. 3 und Satz 2" er
setzt. 

b) In Abs. 2 werden die Worte "auf Vorschlag 
der Hochschule durch den Staatsminister 
oder die Staatsministerin" durch die Worte 
"durch den Präsidenten oder die Präsiden
tin der Hochschule" ersetzt. 

15. In Art. 26 Abs. 3 werden die Worte ,,§ 68 des 
Beamtenversorgungsgesetzes .. durch die Worte 
"Art. 63 d.es Bayerischen Beamtenversorgungs
gesetzes .. ersetzt. 

16. Art. 27 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte "DasStaatsmi
nisterium kann im Benehmen mit der Hoch
schulleitung" durch die Worte "Der Präs i
dent oder die Präsidentin kann" ersetzt. 

b) In Satz 2 NI. 1 wird das Wort "Staatsminis
terium" durch die Worte "Präsidenten oder 
der Präsidentin" ersetzt. 

17. Art. 31 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 4 werden die Worte "und 
Satz 2" gestrichen. 

b) Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2 Ausnahmen hiervon sind zulässig bei 
Lehrveranstaltungen insbesondere im Be
reich der Weiterbildung und in berufs
begleitenden Studiengängen; die Lehr
verpflichtung darf zur Wahrnehmung des 
Lehrauftrags nicht ermäßigt werden. " 

Änderung des 
Bayerischen Hochschulzulassungsgesetzes 

Das Gesetz über die Hochschulzulassung in 
Bayern (Bayerisches Hochschulzulassungsgesetz 
- BayHZG) vom 9. Mai 2007 (GVBl S. 320, BayRS 
2210-8-2-WFK), zuletzt geändert durch § 3 des Ge
setzes vom 7. Juli 2009 (GVBl S. 256). wird wie folgt 
geändert: 

1. In Art. 1 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte "Zen
tralstelle für die Vergabe von Studienplätzen 
(ZVS)" durch die Worte "Stiftung für Hoch
schulzulassung (im Folgenden: Stiftung)" er
setzt. 

2. Art. 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Ist ein Studiengang in das Verfahren 
bei der Stiftung einbezogen worden, setzen die 
Hochschulen die Zulassungszahl durch Satzung 
nach Maßgabe von Art. 6 des Staatsvertrags 
über die Errichtung einer gemeinsamen Ein
richtung für Hochschulzulassung (GVBl 2009 
S. 186, BayRS 2210"8-1-2-WFK) -im Folgenden: 
Staatsvertrag - und den hierzu ergangenen Be
stimmungen fest ... 

3. Dem Art. 4 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Bei der Feststellung der Aufnahmeka
pazität bleibt die Personalausstattung, die aus 
Mitteln von Bund-Länder-Programmen für Ver
besserungen der Qualität in der.Lehre finanziert 
wird, unberücksichtigt. " 

4. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 Nr. 5 werden das Komma so
wie die Worte "die über keine sonstige 
Studienberechtigung verfügen" gestri
chen. 

bb) Es wird folgender neuer Satz 2 einge
fügt: 

,,2Die Hochschulen können zusätzlich 
zu den Vorabquoten nach Satz 1 bis zu 
1 v. H. der zur Verfügung stehenden 
Studienplätze für Bewerberinnen und 
Bewerber abziehen, die einem von der 
Hochschule durch Satzung festgelegten, 
im öffentlichen Interesse zu berücksich
tigenden oder zu fördernden Personen
kreis angehören, insbesondere für Be
werberinnen und Bewerber, die einem 
auf Bundesebene gebildeten A-, B- oder 
C-Kader eines Bundesfachverbands des 
Deutschen Olympischen Sportbunds 
angehören oder auf Grund sonstiger be-
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sonderer berechtigter Umstände an den 
Studien ort gebunden sind." 

ce) Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden Sätze 3 
bis 5. 

dd) Der bisherige Satz 5 wird Satz 6, die 
Worte "und 2" werden durch die Worte 
"bis 3" ersetzt. 

ee) Der bisherige Satz 6 wirdSatz 7. 

ff) Der bisherige Satz 7 wird Satz 8, die 
Worte "Satz 2" werden durch die Worte 
"Satz 3" ersetzt. 

gg) Der bisherige Satz 8 wird Satz 9, nach 
der Zahl ,,3" werden die Worte "und 
Satz 2 " eingefügt. 

hh) Der bisherige Satz 9 wird Satz10. 

ii) Der bisherige Satz 10 wird Satz 11, die 
Zahl ,,2" wird durch die Zahl ,,3" er
setzt. 

b} Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 2Nr. 3 werden nach .demWort 
"Berufstätigkeit"ein Komma sowie die 
Worte" besondere Vorbildungen, prak
tische. Tätigkeiten sowie außerschuli
sche. Leistungen und Qualifikationen, 
die über die Eignung für den Studien
gang, für den die Zulassung beantragt 
wird, besonderen Aufschluss geben" 
eingefügt. 

bb) Satz 3 Wird aufgehoben. 

ce) Die bisherigen Sätze 4bis7 werden Sät
ze 3 bis 6. 

c) Abs. 6 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 entfällt die Satznummerierung 
und die Zahl ,,4" wird.durch die Zahl 
,,3" ersetzt 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

d) In Abs. 7 werden die Worte "des Auswahlver
fahrens der Hochst:hulengemäß Art. 13 Abs. 1 
Nr. 3 des Staatsvertrags und" gestrichen. 

5. Art. 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 2wird die Zahl ,,4 "durch die 
Zahl ,,3 "ersetzt. 

b) In Abs.3 wird die Zahl ,,2" durch die Zahl 
,,3 ". ersetzt; 

6. Art. 7 erhält folgende Fassung: 

"Art. 7 

Auswahlverfahren der 
Hochschulen nach dem Staatsvertrag 

(1) 1Beim Auswahlverfahren der Hochschulen 
gemäß Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Staatsver
trags findet Art. 5 Abs. 5 Satz 2 mit der Maßga
be Anwendung, dass die Hochschule neben der 
Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberech
tigung mindestens einen weiteren Maßstab ihrer 
Auswahl zugrunde zulegen hat. 2Art. 5. Abs. 5 
Sätze 3 und 4 gelten entsprechend. 

(2) Im ·Auswahlverfahren der Hochschulen 
gemäß Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr.3 des Staatsver
tragskann im Rahmen der Vorauswahl der Grad 
derOrtspräferenz berücksichtigt werden. 

(3) lDie Hochschule regelt die nähere Ausge
staltung des Auswahlverfahrens der Hochschulen 
gemäß Art. 10 Abs. 1 Satz 1 NI. 3 des Staatsver
trags durch Satzung .2In dieser kann festgelegt 
werden, dass für die. Durchfü:hrung von Studierfä
higkeitstests im Sinn des Art. 5 Abs.5Satz2 Nr. 2 
Gebühren von bis zu 100 € erhoben werden kön
nen, die Satzung regelt insbesondere die Höhe 
und Fälligkeit dieser Gebühren." 

7. Eswird folgender Art. 7aeingefügt: 

"Art. 7a 

Serviceverfahren 

1Die Hochschule kann die Stiftung damit be
auftragen, sie nach Maßgabe des Landesrechts bei 
der Durchführung der Zulassungsverfahren nach 
Art. 4 des Staatsvertrags zu unterstützen (Service
verfahren). 2Dabei kann sie auch Befugnisse bei 
der Auswahl und Zulassung von Bewerberinnen 
und Bewerbern auf die Stiftung übertragen. " 

8; Art. 8 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr.3wird der Schlusspunkt durch ein 
Komma ersetzt. 

b)Es wird folgende NI. 4 angefügt: 

,,4. die Grundsätze des Serviceverfahrens 
und der Teilnahme der Hochschulen am 
Serviceverfahren nach Art. 7a geregelt 
werden." 

9. InArt. 11 Abs. 1 wird die Zahl ,,15" durch die Zahl 
,,12" ersetzt. 

§4 

Inkrafttreten 

(1) IDieses Gesetz tritt am 1. März 2011 inKraft. 



Bayerisches Gesetz- und Verordnungs blatt NI. 412011 

2 Abweichend von Satz 1 tritt § 2 NI. 12 Buchst. b Dop
pelbuchst. bb mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in 
Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 30. September 2012 tritt die 
Verordnung zur Gliederung der staatlichen Univer
sitäten und Fachhochschulen sowie der Hochschule 
für Fernsehen und Film in München (Hochschulglie
derungsverordnung - HSchGV) vom 16. Juni 2006 
(GVBI S. 332, ber. S. 470, BayRS 2210-1-1-11-WFK), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 24. März 
2010 (GVBl S. 183), außer Kraft. 

(3) 'Die Hochschulen regeln ihre Gliederung nach 
Art. 19 Abs. 3 BayHSchG bis spätestens 30. Septem
ber 2012 in der Grundordnung. 2Soweit eine Hoch
schule ihre Gliederung vor dem in Satz 1 genannten 
Zeitpunkt in der Grundordnung abweichend von der 
Hochschulgliederungsverordnung regelt, geht die Re
gelung der Grundordnung der Regelung in der Hoch
schulgliederungsverordnung vor. 

München, den 23. Februar2011 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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300-1-1-J ,300-15-1-J 

Gesetz 
zur Änderung des 

Gesetzes zur Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes 
und von Verfahrensgesetzen des Bundes 

sowie des Bayerischen Hinterlegungsgesetzes 

Vom 23. Februar 2011 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt ge
macht wird: 

c) Art. 25 erhältfolgende Fassung: 

"Art. 25 Insolvenzfähigkeit juristischer 
Personen des öffentlichen 
Rechts" . 

§ 1 

Änderung desGesetzes zur Ausführung 
des Gerichtsverfassungsgesetzes 

und von Verfahrensgesetzen des Bundes 

Das Gesetz zur Ausführung des Gerichtsverfas
sungsgesetzes und von Verfahrensgesetzen des Bun
des - AGGVG - (BayRS 300-14-J),zuletztgeändert 
durch § 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2009 (GVBl 
S. 632), wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Art. 11 wird durch folgende Art. 11 bis Art. 11 b 
ersetzt: 

"Art. 11 (aufgehoben) 

Art. lla Zuständigkeit des Oberlandesge-

2. In Art. 11b werden nach dem Wort "Ordnungs
widrigkeiten U ein Komma und die Worte." des Ge~ 
setzesüberdieinternationale Rechtshilfe in Straf
sachen" eingefügt. 

§2 

Änderung des Bayerischen Hinterlegungsgesetzes 

In Art. 5 Abs. 2 Satz 2 des Bayerischen Hinterle
gungsgesetzes (BayHintG) vom 23. November 2010 
(GVBl S. 738, BayRS300~15-1-J) werden nach dem 
Wort "ist" .die Worte "im Fall der Hinterlegung zur 
Befreiung von einer Verbindlichkeit" eingefügt. 

§3 

richts München Dieses Gesetz tritt a.m 1. März 2011 in Kraft. 

Art.llb Zuständigkeit desOberlandesge- I München, den 23; Februar 2011 
richts Bamberg" . 

Der Bayerische Ministerpräsident 
b) Art. 13 erhält folgende Fassung: 

"Art. 13 (aufgehoben)" . Horst Se e hof e r 
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2210-4-1-6-2-WFK 

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über die Vorlesungs-, Prüfungs- und Ferienzeit 
an den Fachhochschulen in Bayern 

Vom 16. Februar 2011 

Auf Grund von Art. 54 Satz 3 und Art. 80 Abs. 1 I 4. § 3 erhält folgende Fassung: 
des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 
23. Mai 2006 (GVBI S. 245, BayRS 221O-1-1-WFK), 
zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Fe
bruar 2011 (GVBl S. 102), erlässt das Bayerische Staats
ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über die Vorlesungs-, Prü
fungs- und Ferienzeit an den Fachhochschulen in 
Bayern vom 10. Oktober 1983 (GVBl S. 797, 
BayRS 2210-4-1-6-2-WFK). zuletzt geändert durch 
§ 12 der Verordnung vom 16. Juni 2006 (GVBl S. 347). 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Verordnung über die Vorlesungszeit an den Fach
hochschulen in Bayern" . 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 3 Satz 3 wird aufgehoben: 

b) Abs. 4 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4. 

d) Es wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Die Hochschulen können einen wei
teren Tag bestimmen, an dem vorlesungsfrei 
ist. " 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 3 Satz 3 wird aufgehoben. 

b) Abs. 4 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4. 

d) Es wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) § 1 Abs. 5 gilt entsprechend." 

,,§ 3 

Vorlesungsfreie Zeit 

(1) lDie vorlesungsfreie Zeit im Wintersemes
ter beginnt am 26. Januar und endet am 14. März. 
2Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 
Satz 2 verschiebt sich der Beginn der vorlesungs
freien Zeit entsprechend. 

(2) lDie vorlesungsfreie Zeit im Sommerse
mester beginnt am 11. Juli und endet am 30. Sep
tember. 2Bei Vorliegen der Voraussetzungen des 
§ 2 Abs. 3 Satz 2 verschiebt sich der Beginn der 
vorlesungsfreien Zeit entsprechend. " 

5. Es wird folgender neuer § 4 eingefügt: 

,,§ 4 

Sonderbestimmungen 
für das Sommersemester 2011 

lDas Sommersemester beginnt für Studien an
fängerinnen und Studienanfänger am 2. Mai 2011 
und endet am 30. September 2011. 2Die Vorle
sungszeit beginnt am 2. Mai 2011 und endet am 
19. August 2011. 3Die vorlesungsfreie Zeit beginnt 
am 20. August 2011 und endet am 30. September 
2011. 4Die in Satz 2 festgelegte Vorlesungszeit 
kann um bis zu zwei Wochen verkürzt werden, 
soweit der für das Semester vorgesehene Unter
richtsstoff in der Vorlesungszeit mit entsprechend 
verdichteter Stundenzahl oder auf andere Weise 
unter Beachtung der Studierbarkeit angeboten 
wird. 5Das Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst lässt eine weitere Verkür
zung der Vorlesungszeit zu, soweit dokumentier
te Konzepte für das Erreichen von 60 Leistungs
punkten im ersten Studienjahr vorgelegt werden. 
6Für die höheren Fachsemester können die Vorle
sungszeit und vorlesungsfreie Zeit entsprechend 
der Sätze 2 bis 4 festlegt werden; im Übrigen gel
ten §§ 2 und 3 Abs. 2. 

6. Der bisherige § 4 wird § 5 und wie folgt geändert: 
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a) In der Überschrift wird das Wort" Trimester
einteilung" durch die Worte "Anderweitige 
Studienjahreseinteilung" ersetzt. 

b) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Im Fall der Festlegung einer anderen 
Einteilung des Studienjahres gemäß Art. 54 
Satz 2 des Bayerischen Hochschulgesetzes 
sind die Vorlesungszeit und vorlesungsfreie 
Zeit abweichend zu regeln, wobei die Ge
samtunterrichtszeit nicht verkürzt werden 
darf." 

c) In Abs. 2 werden die Worte" Vorlesungs-, 
Prüfungs- und Ferienzeit" durch die Worte 
"Vorlesungszeit undvorlesungsfreie Zeit" er
setzt. 

d) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aal In SatZ 1 wird die Zahl ,,3" durch die Zahl 
,,4" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte" bei möglichst 
gleichmäßiger Verteilung auf das Winter" 
undSommersemester j. gestrichen. 

7. Die bisherigen §§ 5 und 6 werden §§ 6 und 7. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 15. März 2011 in Kraft. 

München, den.16. Februar 2011 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

Dr. WolfgangHe u bis eh, Staats minister 
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2330-3-1 

Berichtigung 

Das Gesetz zur Sicherung derZweckbestimmung 
von Sozialwohnungen in Bayern (Bayerisches Woh
nungsbindungsgesetz - BayWoBindG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. Juli 2007 (GVBI S. 562, 
ber. S. 781, BayRS 2330-3-1). geändert durch.§ 1 des 
Gesetzes vom 24. März 2010 (GVBl S. 136), wird wie 
folgt berichtigt: 

In Art. 23 Abs. 1 Satz 1 wird "Art. 1" durch 
"Art. 11" ersetzt. 

München, den 27. Januar 2011 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Günter S c h u s t e r,Ministerialdirektor 
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